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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 DES RATES
vom 20. Januar 2004

über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
(„EG-Fusionskontrollverordnung“)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 83 und 308,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21.
Dezember 1989 über die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschlüssen (4) ist in wesentlichen Punkten
geändert worden. Es empfiehlt sich daher aus Gründen
der Klarheit, im Rahmen der jetzt anstehenden
Änderungen eine Neufassung dieser Verordnung vorzu-
nehmen.

(2) Zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Vertrags
ist der Gemeinschaft in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g)
die Aufgabe übertragen worden, ein System zu errichten,
das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor
Verfälschungen schützt. Nach Artikel 4 Absatz 1 des
Vertrags ist die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet. Diese
Grundsätze sind für die Fortentwicklung des Binnen-
markts wesentlich.

(3) Die Vollendung des Binnenmarkts und der Wirtschafts-
und Währungsunion, die Erweiterung der Europäischen
Union und die Reduzierung der internationalen Handels-
und Investitionshemmnisse werden auch weiterhin
erhebliche Strukturveränderungen bei den Unternehmen,
insbesondere durch Zusammenschlüsse, bewirken.

(4) Diese Strukturveränderungen sind zu begrüßen, soweit
sie den Erfordernissen eines dynamischen Wettbewerbs
entsprechen und geeignet sind, zu einer Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, zu
einer Verbesserung der Wachstumsbedingungen sowie
zur Anhebung des Lebensstandards in der Gemeinschaft
zu führen.

(5) Allerdings ist zu gewährleisten, dass der Umstrukturie-
rungsprozess nicht eine dauerhafte Schädigung des Wett-
bewerbs verursacht. Das Gemeinschaftsrecht muss
deshalb Vorschriften für solche Zusammenschlüsse
enthalten, die geeignet sind, wirksamen Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben erheblich zu beeinträchtigen.

(6) Daher ist ein besonderes Rechtsinstrument erforderlich,
das eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusammen-
schlüsse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die
Wettbewerbsstruktur in der Gemeinschaft ermöglicht
und das zugleich das einzige auf derartige Zusammen-
schlüsse anwendbare Instrument ist. Mit der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 konnte eine Gemeinschaftspolitik in
diesem Bereich entwickelt werden. Es ist jedoch
nunmehr an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewon-
nenen Erfahrung die genannte Verordnung neu zu
fassen, um den Herausforderungen eines stärker inte-
grierten Markts und der künftigen Erweiterung der
Europäischen Union besser gerecht werden. Im Einklang
mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 des Vertrags geht die
vorliegende Verordnung nicht über das zur Erreichung
ihres Ziels, der Gewährleistung eines unverfälschten
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt entsprechend dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb, erforderliche Maß hinaus.

(7) Die Artikel 81 und 82 des Vertrags sind zwar nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs auf bestimmte Zusam-
menschlüsse anwendbar, reichen jedoch nicht aus, um
alle Zusammenschlüsse zu erfassen, die sich als unver-
einbar mit dem vom Vertrag geforderten System des
unverfälschten Wettbewerbs erweisen könnten. Diese
Verordnung ist daher nicht nur auf Artikel 83, sondern
vor allem auf Artikel 308 des Vertrags zu stützen,
wonach sich die Gemeinschaft für die Verwirklichung
ihrer Ziele zusätzliche Befugnisse geben kann; dies gilt
auch für Zusammenschlüsse auf den Märkten für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Anhangs I des
Vertrags.
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(8) Die Vorschriften dieser Verordnung sollten für bedeut-
same Strukturveränderungen gelten, deren Auswir-
kungen auf den Markt die Grenzen eines Mitgliedstaats
überschreiten. Solche Zusammenschlüsse sollten
grundsätzlich nach dem Prinzip der einzigen Anlaufstelle
und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip
ausschließlich auf Gemeinschaftsebene geprüft werden.
Unternehmenszusammenschlüsse, die nicht im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung liegen, fallen grundsätz-
lich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

(9) Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte
anhand des geografischen Tätigkeitsbereichs der betei-
ligten Unternehmen bestimmt und durch Schwellenwerte
eingegrenzt werden, damit Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung erfasst werden können.
Die Kommission sollte dem Rat über die Anwendung
der Schwellenwerte und Kriterien Bericht erstatten, damit
dieser sie ebenso wie die Vorschriften für Verweisungen
vor einer Anmeldung gemäß Artikel 202 des Vertrags
regelmäßig anhand der gewonnenen Erfahrungen über-
prüfen kann. Hierzu ist es erforderlich, dass die Mitglied-
staaten der Kommission statistische Angaben übermit-
teln, auf deren Grundlage die Kommission ihre Berichte
erstellen und etwaige Änderungen vorschlagen kann. Die
Berichte und Vorschläge der Kommission sollten sich auf
die von den Mitgliedstaaten regelmäßig übermittelten
Angaben stützen.

(10) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung sollte dann als gegeben gelten, wenn der Gesamt-
umsatz der beteiligten Unternehmen die festgelegten
Schwellenwerte überschreitet und sie in erheblichem
Umfang in der Gemeinschaft tätig sind, unabhängig
davon, ob der Sitz der beteiligten Unternehmen sich in
der Gemeinschaft befindet oder diese dort ihr Haupt-
geschäft ausüben.

(11) Die Regeln für die Verweisung von Zusammenschlüssen
von der Kommission an die Mitgliedstaaten und von den
Mitgliedstaaten an die Kommission sollten angesichts des
Subsidiaritätsprinzips als wirksames Korrektiv wirken.
Diese Regeln wahren in angemessener Weise die Wettbe-
werbsinteressen der Mitgliedstaaten und tragen dem
Bedürfnis nach Rechtssicherheit sowie dem Grundsatz
einer einzigen Anlaufstelle Rechnung.

(12) Zusammenschlüsse können in den Zuständigkeitsbereich
mehrerer nationaler Fusionskontrollregelungen fallen,
wenn sie die in dieser Verordnung genannten Schwellen-
werte nicht erreichen. Die mehrfache Anmeldung
desselben Vorhabens erhöht die Rechtsunsicherheit, die
Arbeitsbelastung und die Kosten der beteiligten Unter-
nehmen und kann zu widersprüchlichen Beurteilungen
führen. Das System, nach dem die betreffenden Mitglied-
staaten Zusammenschlüsse an die Kommission verweisen
können, sollte daher weiterentwickelt werden.

(13) Die Kommission sollte in enger und stetiger Verbindung
mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
handeln und deren Bemerkungen und Mitteilungen
entgegennehmen.

(14) Die Kommission sollte gemeinsam mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten ein Netz von Behörden
bilden, die ihre jeweiligen Zuständigkeiten in enger
Zusammenarbeit durch effiziente Regelungen für Infor-
mationsaustausch und Konsultation wahrnehmen, um
sicherzustellen, dass jeder Fall unter Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips von der für ihn am besten geeig-
neten Behörde behandelt wird und um Mehrfachanmel-
dungen weitestgehend auszuschließen. Verweisungen
von Zusammenschlüssen von der Kommission an die
Mitgliedstaaten und von den Mitgliedstaaten an die
Kommission sollten in einer effizienten Weise erfolgen,
die weitestgehend ausschließt, dass ein Zusammenschluss
sowohl vor als auch nach seiner Anmeldung von einer
Stelle an eine andere verwiesen wird.

(15) Die Kommission sollte einen angemeldeten Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn er den Wettbe-
werb in einem Markt innerhalb dieses Mitgliedstaats, der
alle Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist,
erheblich zu beeinträchtigen droht. Beeinträchtigt der
Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem solchen
Markt und stellt dieser keinen wesentlichen Teil des
gemeinsamen Marktes dar, sollte die Kommission
verpflichtet sein, den Fall ganz oder teilweise auf Antrag
an den betroffenen Mitgliedstaat zu verweisen. Ein
Mitgliedstaat sollte einen Zusammenschluss ohne
gemeinschaftsweite Bedeutung an die Kommission
verweisen können, wenn er den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb in
seinem Hoheitsgebiet erheblich zu beeinträchtigen droht.
Weitere Mitgliedstaaten, die für die Prüfung des Zusam-
menschlusses ebenfalls zuständig sind, sollten die
Möglichkeit haben, dem Antrag beizutreten. In diesem
Fall sollten nationale Fristen ausgesetzt werden, bis eine
Entscheidung über die Verweisung des Falles getroffen
wurde, um die Effizienz und Berechenbarkeit des
Systems sicherzustellen. Die Kommission sollte befugt
sein, einen Zusammenschluss für einen antragstellenden
Mitgliedstaat oder mehrere antragstellende Mitglied-
staaten zu prüfen und zu behandeln.

(16) Um das System der Fusionskontrolle innerhalb der
Gemeinschaft noch effizienter zu gestalten, sollten die
beteiligten Unternehmen die Möglichkeit erhalten, vor
Anmeldung eines Zusammenschlusses die Verweisung
an die Kommission oder an einen Mitgliedstaat zu bean-
tragen. Um die Effizienz des Systems sicherzustellen,
sollten die Kommission und die einzelstaatlichen Wettbe-
werbsbehörden in einem solchen Fall innerhalb einer
kurzen, genau festgelegten Frist entscheiden, ob der Fall
an die Kommission oder an den betreffenden Mitglied-
staat verwiesen werden sollte. Auf Antrag der beteiligten
Unternehmen sollte die Kommission einen Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn der Zusammen-
schluss den Wettbewerb auf einem Markt innerhalb
dieses Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines geson-
derten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen
könnte, ohne dass dazu von den beteiligten Unter-
nehmen der Nachweis verlangt werden sollte, dass die
Auswirkungen des Zusammenschlusses wettbe-
werbsschädlich sein würden. Die Kommission sollte
einen Zusammenschluss nicht an einen Mitgliedstaat
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verweisen dürfen, wenn dieser eine solche Verweisung
abgelehnt hat. Die beteiligten Unternehmen sollten
ferner vor der Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde beantragen dürfen, dass ein Zusammenschluss
ohne gemeinschaftsweite Bedeutung, der nach dem
innerstaatlichen Wettbewerbsrecht mindestens dreier
Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, an die Kommis-
sion verwiesen wird. Solche Anträge auf eine Verweisung
vor der Anmeldung an die Kommission wären insbeson-
dere dann angebracht, wenn der betreffende Zusammen-
schluss den Wettbewerb über das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hinaus beeinträchtigen würde. Wird ein
Zusammenschluss, der nach dem Wettbewerbsrecht
mindestens dreier Mitgliedstaaten geprüft werden
könnte, vor seiner Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde an die Kommission verwiesen, so sollte die
ausschließliche Zuständigkeit für die Prüfung dieses
Zusammenschlusses auf die Kommission übergehen,
wenn keiner der für die Prüfung des betreffenden Falls
zuständigen Mitgliedstaaten sich dagegen ausspricht; für
diesen Zusammenschluss sollte dann die Vermutung der
gemeinschaftsweiten Bedeutung gelten. Ein Zusammen-
schluss sollte jedoch nicht vor seiner Anmeldung von
den Mitgliedstaaten an die Kommission verwiesen
werden, wenn mindestens einer der für die Prüfung des
Falles zuständigen Mitgliedstaaten eine solche Verwei-
sung abgelehnt hat.

(17) Der Kommission ist vorbehaltlich der Nachprüfung ihrer
Entscheidungen durch den Gerichtshof die ausschließ-
liche Zuständigkeit für die Anwendung dieser Verord-
nung zu übertragen.

(18) Die Mitgliedstaaten dürfen auf Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung ihr innerstaatliches Wett-
bewerbsrecht nur anwenden, soweit es in dieser Verord-
nung vorgesehen ist. Die entsprechenden Befugnisse der
einzelstaatlichen Behörden sind auf die Fälle zu
beschränken, in denen ohne ein Tätigwerden der
Kommission wirksamer Wettbewerb im Gebiet eines
Mitgliedstaats erheblich behindert werden könnte und
die Wettbewerbsinteressen dieses Mitgliedstaats sonst
durch diese Verordnung nicht hinreichend geschützt
würden. Die betroffenen Mitgliedstaaten müssen in
derartigen Fällen so schnell wie möglich handeln. Diese
Verordnung kann jedoch wegen der Unterschiede
zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften keine
einheitliche Frist für den Erlass endgültiger Entschei-
dungen nach innerstaatlichem Recht vorschreiben.

(19) Im Übrigen hindert die ausschließliche Anwendung
dieser Verordnung auf Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung die Mitgliedstaaten unbeschadet
des Artikels 296 des Vertrags nicht daran, geeignete
Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter Interessen
als derjenigen zu ergreifen, die in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Maßnahmen mit den
allgemeinen Grundsätzen und den sonstigen Bestim-
mungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

(20) Der Begriff des Zusammenschlusses ist so zu definieren,
dass er Vorgänge erfasst, die zu einer dauerhaften Verän-
derung der Kontrolle an den beteiligten Unternehmen
und damit an der Marktstruktur führen. In den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung sollten daher auch alle
Gemeinschaftsunternehmen einbezogen werden, die auf
Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftli-
chen Einheit erfüllen. Ferner sollten Erwerbsvorgänge,

die eng miteinander verknüpft sind, weil sie durch eine
Bedingung miteinander verbunden sind oder in Form
einer Reihe von innerhalb eines gebührend kurzen Zeit-
raums getätigten Rechtsgeschäften mit Wertpapieren
stattfinden, als ein einziger Zusammenschluss behandelt
werden.

(21) Diese Verordnung ist auch dann anwendbar, wenn die
beteiligten Unternehmen sich Einschränkungen unter-
werfen, die mit der Durchführung des Zusammen-
schlusses unmittelbar verbunden und dafür notwendig
sind. Eine Entscheidung der Kommission, mit der ein
Zusammenschluss in Anwendung dieser Verordnung für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird,
sollte automatisch auch alle derartigen Einschränkungen
abdecken, ohne dass die Kommission diese im Einzelfall
zu prüfen hätte. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte die Kommission allerdings im Fall neuer oder
ungelöster Fragen, die zu ernsthafter Rechtsunsicherheit
führen können, gesondert prüfen, ob eine Einschränkung
mit der Durchführung des Zusammenschlusses unmit-
telbar verbunden und dafür notwendig ist. Ein Fall wirft
dann eine neue oder ungelöste Frage auf, die zu ernst-
hafter Rechtsunsicherheit führen kann, wenn sie nicht
durch die entsprechende Bekanntmachung der Kommis-
sion oder eine veröffentlichte Entscheidung der Kommis-
sion geregelt ist.

(22) Bei der Regelung der Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen ist unbeschadet des Artikels 86 Absatz
2 des Vertrags der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu
beachten. Daher sind im öffentlichen Sektor bei der
Berechnung des Umsatzes eines am Zusammenschluss
beteiligten Unternehmens unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen oder von den für sie geltenden Regeln
der verwaltungsmäßigen Zuordnung die Unternehmen
zu berücksichtigen, die eine mit einer autonomen
Entscheidungsbefugnis ausgestattete wirtschaftliche
Einheit bilden.

(23) Es ist festzustellen, ob die Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind; dabei ist von dem Erfordernis
auszugehen, im Gemeinsamen Markt wirksamen Wettbe-
werb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Die
Kommission muss sich bei ihrer Beurteilung an dem
allgemeinen Rahmen der Verwirklichung der grundle-
genden Ziele der Gemeinschaft gemäß Artikel 2 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
und Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union
orientieren.

(24) Zur Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs
im Gemeinsamen Markt im Rahmen der Fortführung
einer Politik, die auf dem Grundsatz einer offenen Markt-
wirtschaft mit freiem Wettbewerb beruht, muss diese
Verordnung eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusam-
menschlüsse entsprechend ihren Auswirkungen auf den
Wettbewerb in der Gemeinschaft ermöglichen. Entspre-
chend wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 der
Grundsatz aufgestellt, dass Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung, die eine beherrschende
Stellung begründen oder verstärken, durch welche ein
wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben in erheblichem
Ausmaß behindert wird, für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar zu erklären sind.
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(25) In Anbetracht der Auswirkungen, die Zusammenschlüsse
in oligopolistischen Marktstrukturen haben können, ist
die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs in
solchen Märkten umso mehr geboten. Viele oligopolisti-
sche Märkte lassen ein gesundes Maß an Wettbewerb
erkennen. Unter bestimmten Umständen können Zusam-
menschlüsse, in deren Folge der beträchtliche Wettbe-
werbsdruck beseitigt wird, den die fusionierenden Unter-
nehmen aufeinander ausgeübt haben, sowie der Wettbe-
werbsdruck auf die verbleibenden Wettbewerber gemin-
dert wird, zu einer erheblichen Behinderung wirksamen
Wettbewerbs führen, auch wenn eine Koordinierung
zwischen Oligopolmitgliedern unwahrscheinlich ist. Die
Gerichte der Gemeinschaft haben jedoch bisher die
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 nicht ausdrücklich
dahingehend ausgelegt, dass Zusammenschlüsse, die
solche nicht koordinierten Auswirkungen haben, für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.
Daher sollte im Interesse der Rechtssicherheit klargestellt
werden, dass diese Verordnung eine wirksame Kontrolle
solcher Zusammenschlüsse dadurch vorsieht, dass
grundsätzlich jeder Zusammenschluss, der einen wirk-
samen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem
wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würde,
für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu
erklären ist. Für die Anwendung der Bestimmungen des
Artikels 2 Absätze 2 und 3 wird beabsichtigt, den Begriff
„erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs“ dahin
gehend auszulegen, dass er sich über das Konzept der
Marktbeherrschung hinaus ausschließlich auf diejenigen
wettbewerbsschädigenden Auswirkungen eines Zusam-
menschlusses erstreckt, die sich aus nicht koordiniertem
Verhalten von Unternehmen ergeben, die auf dem jewei-
ligen Markt keine beherrschende Stellung haben würden.

(26) Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs
resultiert im Allgemeinen aus der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung. Im Hinblick
darauf, dass frühere Urteile der europäischen Gerichte
und die Entscheidungen der Kommission gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 weiterhin als Orientie-
rung dienen sollten und gleichzeitig die Übereinstim-
mung mit den Kriterien für einen Wettbewerbsschaden,
die die Kommission und die Gerichte der Gemeinschaft
bei der Prüfung der Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt angewendet
haben, gewahrt werden sollte, sollte diese Verordnung
dementsprechend den Grundsatz aufstellen, dass Zusam-
menschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung, die
wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern
würden, insbesondere infolge der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung, für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.

(27) Außerdem sollten die Kriterien in Artikel 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags auf Gemeinschaftsunternehmen, die
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirt-
schaftlichen Einheit erfüllen, insoweit angewandt
werden, als ihre Gründung eine spürbare Einschränkung
des Wettbewerbs zwischen unabhängig bleibenden
Unternehmen zur Folge hat.

(28) Um deutlich zu machen und zu erläutern, wie die
Kommission Zusammenschlüsse nach dieser Verordnung
beurteilt, sollte sie Leitlinien veröffentlichen, die einen
soliden wirtschaftlichen Rahmen für die Beurteilung der
Vereinbarkeit von Zusammenschlüssen mit dem
Gemeinsamen Markt bieten sollten.

(29) Um die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf
den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt bestimmen zu
können, sollte begründeten und wahrscheinlichen Effi-
zienzvorteilen Rechnung getragen werden, die von den
beteiligten Unternehmen dargelegt werden. Es ist
möglich, dass die durch einen Zusammenschluss
bewirkten Effizienzvorteile die Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb, insbesondere
den möglichen Schaden für die Verbraucher, ausglei-
chen, so dass durch den Zusammenschluss wirksamer
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem
wesentlichen Teil desselben, insbesondere durch Begrün-
dung oder Stärkung einer beherrschenden Stellung, nicht
erheblich behindert würde. Die Kommission sollte Leitli-
nien veröffentlichen, in denen sie die Bedingungen
darlegt, unter denen sie Effizienzvorteile bei der Prüfung
eines Zusammenschlusses berücksichtigen kann.

(30) Ändern die beteiligten Unternehmen einen angemeldeten
Zusammenschluss, indem sie insbesondere anbieten,
Verpflichtungen einzugehen, die den Zusammenschluss
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar machen, sollte
die Kommission den Zusammenschluss in seiner
geänderten Form für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erklären können. Diese Verpflichtungen
müssen in angemessenem Verhältnis zu dem Wettbe-
werbsproblem stehen und dieses vollständig beseitigen.
Es ist ebenfalls zweckmäßig, Verpflichtungen vor der
Einleitung des Verfahrens zu akzeptieren, wenn das
Wettbewerbsproblem klar umrissen ist und leicht gelöst
werden kann. Es sollte ausdrücklich vorgesehen werden,
dass die Kommission ihre Entscheidung an Bedingungen
und Auflagen knüpfen kann, um sicherzustellen, dass die
beteiligten Unternehmen ihren Verpflichtungen so
effektiv und rechtzeitig nachkommen, dass der Zusam-
menschluss mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
wird. Während des gesamten Verfahrens sollte für Trans-
parenz und eine wirksame Konsultation der Mitglied-
staaten und betroffener Dritter gesorgt werden.

(31) Die Kommission sollte über geeignete Instrumente
verfügen, damit sie die Durchsetzung der Verpflich-
tungen sicherstellen und auf Situationen reagieren kann,
in denen die Verpflichtungen nicht eingehalten werden.
Wird eine Bedingung nicht erfüllt, unter der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist, so
tritt der Zustand der Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt nicht ein, so
dass der Zusammenschluss damit in der vollzogenen
Form von der Kommission nicht genehmigt ist. Wird der
Zusammenschluss vollzogen, sollte er folglich ebenso
behandelt werden wie ein nicht angemeldeter und ohne
Genehmigung vollzogener Zusammenschluss. Außerdem
sollte die Kommission die Auflösung eines Zusammen-
schlusses direkt anordnen dürfen, um den vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses bestehenden Zustand
wieder herzustellen, wenn sie bereits zu dem Ergebnis
gekommen ist, dass der Zusammenschluss ohne die
Bedingung mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
wäre. Wird eine Auflage nicht erfüllt, mit der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist,
sollte die Kommission ihre Entscheidung widerrufen
können. Ferner sollte die Kommission angemessene
finanzielle Sanktionen verhängen können, wenn Bedin-
gungen oder Auflagen nicht eingehalten werden.
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(32) Bei Zusammenschlüssen, die wegen des begrenzten
Marktanteils der beteiligten Unternehmen nicht geeignet
sind, wirksamen Wettbewerb zu behindern, kann davon
ausgegangen werden, dass sie mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind. Unbeschadet der Artikel 81 und
82 des Vertrags besteht ein solches Indiz insbesondere
dann, wenn der Marktanteil der beteiligten Unternehmen
im Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben 25 % nicht überschreitet.

(33) Der Kommission ist die Aufgabe zu übertragen, alle
Entscheidungen über die Vereinbarkeit oder Unverein-
barkeit der Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter
Bedeutung mit dem Gemeinsamen Markt sowie Entschei-
dungen, die der Wiederherstellung des Zustands vor dem
Vollzug eines für mit dem Gemeinsamen Markt unver-
einbar erklärten Zusammenschlusses dienen, zu treffen.

(34) Um eine wirksame Überwachung zu gewährleisten, sind
die Unternehmen zu verpflichten, Zusammenschlüsse
von gemeinschaftsweiter Bedeutung nach Vertragsab-
schluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder
des Erwerbs einer die Kontrolle begründenden Beteili-
gung und vor ihrem Vollzug anzumelden. Eine Anmel-
dung sollte auch dann möglich sein, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber ihre Absicht
glaubhaft machen, einen Vertrag über einen beabsich-
tigten Zusammenschluss zu schließen und ihr beispiels-
weise anhand einer von allen beteiligten Unternehmen
unterzeichneten Grundsatzvereinbarung, Übereinkunft
oder Absichtserklärung darlegen, dass der Plan für den
beabsichtigten Zusammenschluss ausreichend konkret
ist, oder im Fall eines Übernahmeangebots öffentlich ihre
Absicht zur Abgabe eines solchen Angebots bekundet
haben, sofern der beabsichtigte Vertrag oder das beab-
sichtigte Angebot zu einem Zusammenschluss von
gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde. Der
Vollzug eines Zusammenschlusses sollte bis zum Erlass
der abschließenden Entscheidung der Kommission ausge-
setzt werden. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte es jedoch gegebenenfalls möglich sein, hiervon
abzuweichen. Bei der Entscheidung hierüber sollte die
Kommission alle relevanten Faktoren, wie die Art und
die Schwere des Schadens für die beteiligten Unter-
nehmen oder Dritte sowie die Bedrohung des Wettbe-
werbs durch den Zusammenschluss, berücksichtigen. Im
Interesse der Rechtssicherheit ist die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften zu schützen, soweit dies erforderlich
ist.

(35) Es ist eine Frist festzulegen, innerhalb derer die Kommis-
sion wegen eines angemeldeten Zusammenschlusses das
Verfahren einzuleiten hat; ferner sind Fristen vorzusehen,
innerhalb derer die Kommission abschließend zu
entscheiden hat, ob ein Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar oder unvereinbar ist.
Wenn die beteiligten Unternehmen anbieten, Verpflich-
tungen einzugehen, um den Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen, sollten diese
Fristen verlängert werden, damit ausreichend Zeit für die
Prüfung dieser Angebote, den Markttest und für die
Konsultation der Mitgliedstaaten und interessierter
Dritter bleibt. Darüber hinaus sollte in begrenztem
Umfang eine Verlängerung der Frist, innerhalb derer die
Kommission abschließend entscheiden muss, möglich
sein, damit ausreichend Zeit für die Untersuchung des
Falls und für die Überprüfung der gegenüber der
Kommission vorgetragenen Tatsachen und Argumente
zur Verfügung steht.

(36) Die Gemeinschaft achtet die Grundrechte und
Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (1) anerkannt wurden.
Diese Verordnung sollte daher im Einklang mit diesen
Rechten und Grundsätzen ausgelegt und angewandt
werden.

(37) Die beteiligten Unternehmen müssen das Recht erhalten,
von der Kommission gehört zu werden, sobald das
Verfahren eingeleitet worden ist. Auch den Mitgliedern
der geschäftsführenden und aufsichtsführenden Organe
sowie den anerkannten Vertretern der Arbeitnehmer der
beteiligten Unternehmen und betroffenen Dritten ist
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(38) Um Zusammenschlüsse ordnungsgemäß beurteilen zu
können, sollte die Kommission alle erforderlichen
Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprü-
fungen in der Gemeinschaft vornehmen können. Zu
diesem Zweck und im Interesse eines wirksamen Wett-
bewerbsschutzes müssen die Untersuchungsbefugnisse
der Kommission ausgeweitet werden. Die Kommission
sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über
sachdienliche Informationen verfügen, befragen und
deren Aussagen zu Protokoll nehmen können.

(39) Wenn beauftragte Bedienstete der Kommission Nachprü-
fungen vornehmen, sollten sie alle Auskünfte im Zusam-
menhang mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung
einholen dürfen. Sie sollten ferner bei Nachprüfungen
Versiegelungen vornehmen dürfen, insbesondere wenn
triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein
Zusammenschluss ohne vorherige Anmeldung vollzogen
wurde, dass der Kommission unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben gemacht wurden oder dass
die betreffenden Unternehmen oder Personen Bedin-
gungen oder Auflagen einer Entscheidung der Kommis-
sion nicht eingehalten haben. Eine Versiegelung sollte in
jedem Fall nur unter außergewöhnlichen Umständen
und nur während der für die Nachprüfung unbedingt
erforderlichen Dauer, d. h. normalerweise nicht länger
als 48 Stunden, vorgenommen werden.

(40) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es
auch zweckmäßig, den Umfang der Kontrolle zu
bestimmen, die ein einzelstaatliches Gericht ausüben
kann, wenn es nach Maßgabe des einzelstaatlichen
Rechts vorsorglich die Unterstützung durch die Vollzugs-
organe für den Fall genehmigt, dass ein Unternehmen
sich weigern sollte, eine durch Entscheidung der
Kommission angeordnete Nachprüfung oder Versiege-
lung zu dulden. Nach ständiger Rechtsprechung kann
das einzelstaatliche Gericht die Kommission insbeson-
dere um weitere Auskünfte bitten, die für die Ausübung
seiner Kontrolle erforderlich sind und in Ermangelung
dieser Auskünfte die Genehmigung verweigern. Des
Weiteren sind die einzelstaatlichen Gerichte nach
ständiger Rechtsprechung für die Kontrolle der Anwen-
dung der einzelstaatlichen Vorschriften für die
Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen zuständig. Die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten bei der
Ausübung der Untersuchungsbefugnisse der Kommission
aktiv mitwirken.
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(41) Wenn Unternehmen oder natürliche Personen Entschei-
dungen der Kommission nachkommen, können sie nicht
gezwungen werden, Zuwiderhandlungen einzugestehen;
sie sind jedoch in jedem Fall verpflichtet, Sachfragen zu
beantworten und Unterlagen beizubringen, auch wenn
diese Informationen gegen sie oder gegen andere als
Beweis für eine begangene Zuwiderhandlung verwendet
werden können.

(42) Im Interesse der Transparenz sollten alle Entscheidungen
der Kommission, die nicht rein verfahrensrechtlicher Art
sind, auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso
unerlässlich wie die Wahrung der Verteidigungsrechte
der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts
auf Akteneinsicht, ist der Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen. Die Vertraulichkeit der innerhalb des Netzes
sowie mit den zuständigen Behörden von Drittländern
ausgetauschten Informationen sollte gleichfalls gewahrt
werden.

(43) Die Einhaltung dieser Verordnung sollte, soweit erforder-
lich, durch Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt
werden. Dabei sollte dem Gerichtshof nach Artikel 229
des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermes-
sensnachprüfung übertragen werden.

(44) Die Bedingungen, unter denen Zusammenschlüsse in
Drittländern durchgeführt werden, an denen Unter-
nehmen beteiligt sind, die ihren Sitz oder ihr Haupt-
geschäft in der Gemeinschaft haben, sollten aufmerksam
verfolgt werden; es sollte die Möglichkeit vorgesehen
werden, dass die Kommission vom Rat ein Verhand-
lungsmandat mit dem Ziel erhalten kann, eine nicht-
diskriminierende Behandlung für solche Unternehmen
zu erreichen.

(45) Diese Verordnung berührt in keiner Weise die in den
beteiligten Unternehmen anerkannten kollektiven Rechte
der Arbeitnehmer, insbesondere im Hinblick auf die
nach Gemeinschaftsrecht oder nach innerstaatlichem
Recht bestehende Pflicht, die anerkannten Arbeitnehmer-
vertreter zu unterrichten oder anzuhören.

(46) Die Kommission sollte ausführliche Vorschriften für die
Durchführung dieser Verordnung entsprechend den Mo-
dalitäten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse festlegen können. Beim
Erlass solcher Durchführungsbestimmungen sollte sie
durch einen Beratenden Ausschuss unterstützt werden,
der gemäß Artikel 23 aus Vertretern der Mitgliedstaaten
besteht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 5 und des Artikels 22
gilt diese Verordnung für alle Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung im Sinne dieses Artikels.

(2) Ein Zusammenschluss hat gemeinschaftsweite Bedeu-
tung, wenn folgende Umsätze erzielt werden:

a) ein weltweiter Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen von mehr als 5 Mrd. EUR und

b) ein gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen von jeweils mehr als 250 Mio.
EUR;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(3) Ein Zusammenschluss, der die in Absatz 2 vorgesehenen
Schwellen nicht erreicht, hat gemeinschaftsweite Bedeutung,
wenn

a) der weltweite Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen mehr als 2,5 Mrd. EUR beträgt,

b) der Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen in
mindestens drei Mitgliedstaaten jeweils 100 Mio. EUR über-
steigt,

c) in jedem von mindestens drei von Buchstabe b) erfassten
Mitgliedstaaten der Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils mehr als 25 Mio. EUR
beträgt und

d) der gemeinschaftsweite Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils 100 Mio. EUR übersteigt;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(4) Vor dem 1. Juli 2009 erstattet die Kommission dem Rat
auf der Grundlage statistischer Angaben, die die Mitgliedstaaten
regelmäßig übermitteln können, über die Anwendung der in
den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Schwellen und Kriterien
Bericht, wobei sie Vorschläge gemäß Absatz 5 unterbreiten
kann.

(5) Der Rat kann im Anschluss an den in Absatz 4
genannten Bericht auf Vorschlag der Kommission mit qualifi-
zierter Mehrheit die in Absatz 3 aufgeführten Schwellen und
Kriterien ändern.

Artikel 2

Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Zusammenschlüsse im Sinne dieser Verordnung sind
nach Maßgabe der Ziele dieser Verordnung und der folgenden
Bestimmungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt zu prüfen.

Bei dieser Prüfung berücksichtigt die Kommission:

a) die Notwendigkeit, im Gemeinsamen Markt wirksamen
Wettbewerb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, insbe-
sondere im Hinblick auf die Struktur aller betroffenen
Märkte und den tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb
durch innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft ansässige
Unternehmen;
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b) die Marktstellung sowie die wirtschaftliche Macht und die
Finanzkraft der beteiligten Unternehmen, die Wahlmöglich-
keiten der Lieferanten und Abnehmer, ihren Zugang zu den
Beschaffungs- und Absatzmärkten, rechtliche oder tatsäch-
liche Marktzutrittsschranken, die Entwicklung des Angebots
und der Nachfrage bei den jeweiligen Erzeugnissen und
Dienstleistungen, die Interessen der Zwischen- und Endver-
braucher sowie die Entwicklung des technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts, sofern diese dem Verbraucher dient
und den Wettbewerb nicht behindert.

(2) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
nicht erheblich behindert würde, insbesondere durch Begrün-
dung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären.

(3) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
erheblich behindert würde, insbesondere durch Begründung
oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären.

(4) Soweit die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens,
das einen Zusammenschluss gemäß Artikel 3 darstellt, die
Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezweckt oder bewirkt, wird eine solche
Koordinierung nach den Kriterien des Artikels 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags beurteilt, um festzustellen, ob das Vorhaben
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

(5) Bei dieser Beurteilung berücksichtigt die Kommission
insbesondere, ob

— es auf dem Markt des Gemeinschaftsunternehmens oder auf
einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf
einem benachbarten oder eng mit ihm verknüpften Markt
eine nennenswerte und gleichzeitige Präsenz von zwei oder
mehr Gründerunternehmen gibt;

— die unmittelbar aus der Gründung des Gemeinschaftsunter-
nehmens erwachsende Koordinierung den beteiligten Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet, für einen wesentlichen
Teil der betreffenden Waren und Dienstleistungen den
Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 3

Definition des Zusammenschlusses

(1) Ein Zusammenschluss wird dadurch bewirkt, dass eine
dauerhafte Veränderung der Kontrolle in der Weise stattfindet,
dass

a) zwei oder mehr bisher voneinander unabhängige Unter-
nehmen oder Unternehmensteile fusionieren oder dass

b) eine oder mehrere Personen, die bereits mindestens ein
Unternehmen kontrollieren, oder ein oder mehrere Unter-
nehmen durch den Erwerb von Anteilsrechten oder
Vermögenswerten, durch Vertrag oder in sonstiger Weise
die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über die Gesamt-
heit oder über Teile eines oder mehrerer anderer Unter-
nehmen erwerben.

(2) Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder andere
Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksich-
tigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die
Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch:

a) Eigentums — oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder
an Teilen des Vermögens des Unternehmens;

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf
die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der
Organe des Unternehmens gewähren.

(3) Die Kontrolle wird für die Personen oder Unternehmen
begründet,

a) die aus diesen Rechten oder Verträgen selbst berechtigt sind,
oder

b) die, obwohl sie aus diesen Rechten oder Verträgen nicht
selbst berechtigt sind, die Befugnis haben, die sich daraus
ergebenden Rechte auszuüben.

(4) Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftlichen
Einheit erfüllt, stellt einen Zusammenschluss im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe b) dar.

(5) Ein Zusammenschluss wird nicht bewirkt,

a) wenn Kreditinstitute, sonstige Finanzinstitute oder Versiche-
rungsgesellschaften, deren normale Tätigkeit Geschäfte und
den Handel mit Wertpapieren für eigene oder fremde Rech-
nung einschließt, vorübergehend Anteile an einem Unter-
nehmen zum Zweck der Veräußerung erwerben, sofern sie
die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht
ausüben, um das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens
zu bestimmen, oder sofern sie die Stimmrechte nur ausüben,
um die Veräußerung der Gesamtheit oder von Teilen des
Unternehmens oder seiner Vermögenswerte oder die Ver-
äußerung der Anteile vorzubereiten, und sofern die Ver-
äußerung innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs erfolgt; diese Frist kann von der Kommission auf
Antrag verlängert werden, wenn die genannten Institute
oder Gesellschaften nachweisen, dass die Veräußerung inner-
halb der vorgeschriebenen Frist unzumutbar war;

b) wenn der Träger eines öffentlichen Mandats aufgrund der
Gesetzgebung eines Mitgliedstaats über die Auflösung von
Unternehmen, die Insolvenz, die Zahlungseinstellung, den
Vergleich oder ähnliche Verfahren die Kontrolle erwirbt;
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c) wenn die in Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Hand-
lungen von Beteiligungsgesellschaften im Sinne von Artikel
5 Absatz 3 der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates
vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (1) vorgenommen
werden, jedoch mit der Einschränkung, dass die mit den
erworbenen Anteilen verbundenen Stimmrechte, insbeson-
dere wenn sie zur Ernennung der Mitglieder der
geschäftsführenden oder aufsichtsführenden Organe der
Unternehmen ausgeübt werden, an denen die Beteiligungs-
gesellschaften Anteile halten, nur zur Erhaltung des vollen
Wertes der Investitionen und nicht dazu benutzt werden,
unmittelbar oder mittelbar das Wettbewerbsverhalten dieser
Unternehmen zu bestimmen.

Artikel 4

Vorherige Anmeldung von Zusammenschlüssen und
Verweisung vor der Anmeldung auf Antrag der Anmelder

(1) Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung
im Sinne dieser Verordnung sind nach Vertragsabschluss,
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer
die Kontrolle begründenden Beteiligung und vor ihrem Vollzug
bei der Kommission anzumelden.

Eine Anmeldung ist auch dann möglich, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber glaubhaft machen,
dass sie gewillt sind, einen Vertrag zu schließen, oder im Fall
eines Übernahmeangebots öffentlich ihre Absicht zur Abgabe
eines solchen Angebots bekundet haben, sofern der beabsich-
tigte Vertrag oder das beabsichtigte Angebot zu einem Zusam-
menschluss von gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde.

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „ange-
meldeter Zusammenschluss“ auch beabsichtigte Zusammen-
schlüsse, die nach Unterabsatz 2 angemeldet werden. Für die
Zwecke der Absätze 4 und 5 bezeichnet der Ausdruck „Zusam-
menschluss“ auch beabsichtigte Zusammenschlüsse im Sinne
von Unterabsatz 2.

(2) Zusammenschlüsse in Form einer Fusion im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a) oder in Form der Begründung
einer gemeinsamen Kontrolle im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe b) sind von den an der Fusion oder der Begründung
der gemeinsamen Kontrolle Beteiligten gemeinsam anzumelden.
In allen anderen Fällen ist die Anmeldung von der Person oder
dem Unternehmen vorzunehmen, die oder das die Kontrolle
über die Gesamtheit oder über Teile eines oder mehrerer Unter-
nehmen erwirbt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
unter diese Verordnung fällt, so veröffentlicht sie die Tatsache
der Anmeldung unter Angabe der Namen der beteiligten Unter-
nehmen, ihres Herkunftslands, der Art des Zusammenschlusses
sowie der betroffenen Wirtschaftszweige. Die Kommission trägt
den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung
ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(4) Vor der Anmeldung eines Zusammenschlusses gemäß
Absatz 1 können die Personen oder Unternehmen im Sinne des
Absatzes 2 der Kommission in einem begründeten Antrag

mitteilen, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in einem
Markt innerhalb eines Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines
gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen könnte
und deshalb ganz oder teilweise von diesem Mitgliedstaat
geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter. Der in dem begründeten Antrag
genannte Mitgliedstaat teilt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach
Erhalt dieses Antrags mit, ob er der Verweisung des Falles
zustimmt oder nicht. Trifft der betreffende Mitgliedstaat eine
Entscheidung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt dies als
Zustimmung.

Soweit dieser Mitgliedstaat der Verweisung nicht widerspricht,
kann die Kommission, wenn sie der Auffassung ist, dass ein
gesonderter Markt besteht und der Wettbewerb in diesem
Markt durch den Zusammenschluss erheblich beeinträchtigt
werden könnte, den gesamten Fall oder einen Teil des Falles an
die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
verweisen, damit das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats
angewandt wird.

Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverweisung
des Falls gemäß Unterabsatz 3 ergeht innerhalb von 25 Arbeits-
tagen nach Eingang des begründeten Antrags bei der Kommis-
sion. Die Kommission teilt ihre Entscheidung den übrigen
Mitgliedstaaten und den beteiligten Personen oder Unter-
nehmen mit. Trifft die Kommission innerhalb dieser Frist keine
Entscheidung, so gilt der Fall entsprechend dem von den betei-
ligten Personen oder Unternehmen gestellten Antrag als
verwiesen.

Beschließt die Kommission die Verweisung des gesamten Falles
oder gilt der Fall gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 als
verwiesen, erfolgt keine Anmeldung gemäß Absatz 1, und das
Wettbewerbsrecht des betreffenden Mitgliedstaats findet
Anwendung. Artikel 9 Absätze 6 bis 9 finden entsprechend
Anwendung.

(5) Im Fall eines Zusammenschlusses im Sinne des Artikels
3, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat und nach dem Wettbewerbsrecht mindestens
dreier Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, können die in
Absatz 2 genannten Personen oder Unternehmen vor einer
Anmeldung bei den zuständigen Behörden der Kommission in
einem begründeten Antrag mitteilen, dass der Zusammen-
schluss von der Kommission geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter.

Jeder Mitgliedstaat, der nach seinem Wettbewerbsrecht für die
Prüfung des Zusammenschlusses zuständig ist, kann innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Antrags die beantragte
Verweisung ablehnen.

Lehnt mindestens ein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 inner-
halb der Frist von 15 Arbeitstagen die beantragte Verweisung
ab, so wird der Fall nicht verwiesen. Die Kommission unter-
richtet unverzüglich alle Mitgliedstaaten und die beteiligten
Personen oder Unternehmen von einer solchen Ablehnung.
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Hat kein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 innerhalb von 15
Arbeitstagen die beantragte Verweisung abgelehnt, so wird die
gemeinschaftsweite Bedeutung des Zusammenschlusses
vermutet und er ist bei der Kommission gemäß den Absätzen 1
und 2 anzumelden. In diesem Fall wendet kein Mitgliedstaat
sein innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf den Zusammen-
schluss an.

(6) Die Kommission erstattet dem Rat spätestens bis 1. Juli
2009 Bericht über das Funktionieren der Absätze 4 und 5. Der
Rat kann im Anschluss an diesen Bericht auf Vorschlag der
Kommission die Absätze 4 und 5 mit qualifizierter Mehrheit
ändern.

Artikel 5

Berechnung des Umsatzes

(1) Für die Berechnung des Gesamtumsatzes im Sinne dieser
Verordnung sind die Umsätze zusammenzuzählen, welche die
beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr mit Waren
und Dienstleistungen erzielt haben und die dem normalen
geschäftlichen Tätigkeitsbereich der Unternehmen zuzuordnen
sind, unter Abzug von Erlösschmälerungen, der Mehrwertsteuer
und anderer unmittelbar auf den Umsatz bezogener Steuern.
Bei der Berechnung des Gesamtumsatzes eines beteiligten
Unternehmens werden Umsätze zwischen den in Absatz 4
genannten Unternehmen nicht berücksichtigt.

Der in der Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat erzielte
Umsatz umfasst den Umsatz, der mit Waren und Dienstleis-
tungen für Unternehmen oder Verbraucher in der Gemeinschaft
oder in diesem Mitgliedstaat erzielt wird.

(2) Wird der Zusammenschluss durch den Erwerb von
Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen, abweichend von Absatz 1 aufseiten des Veräußerers
nur der Umsatz zu berücksichtigen, der auf die veräußerten
Teile entfällt.

Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Unterabsatz 1,
die innerhalb von zwei Jahren zwischen denselben Personen
oder Unternehmen getätigt werden, werden hingegen als ein
einziger Zusammenschluss behandelt, der zum Zeitpunkt des
letzten Erwerbsvorgangs stattfindet.

(3) An die Stelle des Umsatzes tritt

a) bei Kredit- und sonstigen Finanzinstituten die Summe der
folgenden in der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (1) defi-
nierten Ertragsposten gegebenenfalls nach Abzug der Mehr-
wertsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener
Steuern:

i) Zinserträge und ähnliche Erträge,

ii) Erträge aus Wertpapieren:

— Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht
festverzinslichen Wertpapieren,

— Erträge aus Beteiligungen,

— Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,

iii) Provisionserträge,

iv) Nettoerträge aus Finanzgeschäften,

v) sonstige betriebliche Erträge.

Der Umsatz eines Kredit- oder Finanzinstituts in der
Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat besteht aus den
vorerwähnten Ertragsposten, die die in der Gemeinschaft
oder dem betreffenden Mitgliedstaat errichtete Zweig- oder
Geschäftsstelle des Instituts verbucht;

b) bei Versicherungsunternehmen die Summe der Bruttoprä-
mien; diese Summe umfasst alle vereinnahmten sowie alle
noch zu vereinnahmenden Prämien aufgrund von Versiche-
rungsverträgen, die von diesen Unternehmen oder für ihre
Rechnung abgeschlossen worden sind, einschließlich
etwaiger Rückversicherungsprämien und abzüglich der
aufgrund des Betrags der Prämie oder des gesamten
Prämienvolumens berechneten Steuern und sonstigen
Abgaben. Bei der Anwendung von Artikel 1 Absatz 2 Buch-
stabe b) und Absatz 3 Buchstaben b), c) und d) sowie den
letzten Satzteilen der genannten beiden Absätze ist auf die
Bruttoprämien abzustellen, die von in der Gemeinschaft
bzw. in einem Mitgliedstaat ansässigen Personen gezahlt
werden.

(4) Der Umsatz eines beteiligten Unternehmens im Sinne
dieser Verordnung setzt sich unbeschadet des Absatzes 2
zusammen aus den Umsätzen

a) des beteiligten Unternehmens;

b) der Unternehmen, in denen das beteiligte Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar entweder

i) mehr als die Hälfte des Kapitals oder des Betriebsver-
mögens besitzt oder

ii) über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder

iii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, des
Verwaltungsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organe bestellen kann oder

iv) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu
führen;

c) der Unternehmen, die in dem beteiligten Unternehmen die
unter Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben;

d) der Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe c)
genanntes Unternehmen die unter Buchstabe b) bezeich-
neten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat;

e) der Unternehmen, in denen mehrere der unter den Buch-
staben a) bis d) genannten Unternehmen jeweils gemeinsam
die in Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben.
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(5) Haben an dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen
gemeinsam die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten Rechte
oder Einflussmöglichkeiten, so gilt für die Berechnung des
Umsatzes der beteiligten Unternehmen im Sinne dieser Verord-
nung folgende Regelung:

a) Nicht zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und
Dienstleistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen
und jedem der beteiligten Unternehmen oder mit einem
Unternehmen, das mit diesen im Sinne von Absatz 4 Buch-
staben b) bis e) verbunden ist.

b) Zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und Dienst-
leistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen und
jedem dritten Unternehmen. Diese Umsätze sind den betei-
ligten Unternehmen zu gleichen Teilen zuzurechnen.

Artikel 6

Prüfung der Anmeldung und Einleitung des Verfahrens

(1) Die Kommission beginnt unmittelbar nach dem Eingang
der Anmeldung mit deren Prüfung.

a) Gelangt sie zu dem Schluss, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nicht unter diese Verordnung fällt, so stellt sie
dies durch Entscheidung fest.

b) Stellt sie fest, dass der angemeldete Zusammenschluss zwar
unter diese Verordnung fällt, jedoch keinen Anlass zu ernst-
haften Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie die Entscheidung,
keine Einwände zu erheben und erklärt den Zusammen-
schluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchfüh-
rung unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

c) Stellt die Kommission unbeschadet des Absatzes 2 fest, dass
der angemeldete Zusammenschluss unter diese Verordnung
fällt und Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie
die Entscheidung, das Verfahren einzuleiten. Diese Verfahren
werden unbeschadet des Artikels 9 durch eine Entscheidung
nach Artikel 8 Absätze 1 bis 4 abgeschlossen, es sei denn,
die beteiligten Unternehmen haben der Kommission gegen-
über glaubhaft gemacht, dass sie den Zusammenschluss
aufgegeben haben.

(2) Stellt die Kommission fest, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nach Änderungen durch die beteiligten Unter-
nehmen keinen Anlass mehr zu ernsthaften Bedenken im Sinne
des Absatzes 1 Buchstabe c) gibt, so erklärt sie gemäß Absatz 1
Buchstabe b) den Zusammenschluss für vereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt.

Die Kommission kann ihre Entscheidung gemäß Absatz 1
Buchstabe b) mit Bedingungen und Auflagen verbinden, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den Verpflich-
tungen nachkommen, die sie gegenüber der Kommission
hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinba-
renden Gestaltung des Zusammenschlusses eingegangen sind.

(3) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß
Absatz 1 Buchstabe a) oder b) widerrufen, wenn

a) die Entscheidung auf unrichtigen Angaben, die von einem
beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, beruht oder
arglistig herbeigeführt worden ist

oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(4) In den in Absatz 3 genannten Fällen kann die Kommis-
sion eine Entscheidung gemäß Absatz 1 treffen, ohne an die in
Artikel 10 Absatz 1 genannten Fristen gebunden zu sein.

(5) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 7

Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung im Sinne des Artikels 1 oder ein Zusammenschluss, der
von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 5 geprüft werden
soll, darf weder vor der Anmeldung noch so lange vollzogen
werden, bis er aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder Artikel 8 Absätze 1 oder 2 oder
einer Vermutung gemäß Artikel 10 Absatz 6 für vereinbar mit
dem Gemeinsamen Markt erklärt worden ist.

(2) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Vorgängen nicht
entgegen, bei denen die Kontrolle im Sinne von Artikel 3 von
mehreren Veräußerern entweder im Wege eines öffentlichen
Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von Rechts-
geschäften mit Wertpapieren, einschließlich solchen, die in
andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, erworben
wird, sofern

a) der Zusammenschluss gemäß Artikel 4 unverzüglich bei der
Kommission angemeldet wird und

b) der Erwerber die mit den Anteilen verbundenen Stimm-
rechte nicht ausübt oder nur zur Erhaltung des vollen
Wertes seiner Investition aufgrund einer von der Kommis-
sion nach Absatz 3 erteilten Freistellung ausübt.

(3) Die Kommission kann auf Antrag eine Freistellung von
den in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichneten Pflichten erteilen.
Der Antrag auf Freistellung muss mit Gründen versehen sein.
Die Kommission beschließt über den Antrag unter besonderer
Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Aufschubs
des Vollzugs auf ein oder mehrere an dem Zusammenschluss
beteiligte Unternehmen oder auf Dritte sowie der möglichen
Gefährdung des Wettbewerbs durch den Zusammenschluss. Die
Freistellung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden
werden, um die Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbe-
werb zu sichern. Sie kann jederzeit, auch vor der Anmeldung
oder nach Abschluss des Rechtsgeschäfts, beantragt und erteilt
werden.

(4) Die Wirksamkeit eines unter Missachtung des Absatzes 1
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ist von einer nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder nach Artikel 8 Absätze 1, 2 oder 3
erlassenen Entscheidung oder von dem Eintritt der in Artikel
10 Absatz 6 vorgesehenen Vermutung abhängig.
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Dieser Artikel berührt jedoch nicht die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften mit Wertpapieren, einschließlich solcher, die
in andere Wertpapiere konvertierbar sind, wenn diese Wertpa-
piere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassen sind, es sei denn, dass die Käufer und die
Verkäufer wussten oder hätten wissen müssen, dass das betref-
fende Rechtsgeschäft unter Missachtung des Absatzes 1
geschlossen wurde.

Artikel 8

Entscheidungsbefugnisse der Kommission

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten Kriterium
und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags entspricht, so
erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss für
vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(2) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss nach entsprechenden Änderungen durch die betei-
ligten Unternehmen dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten
Kriterium und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen
— den Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
entspricht, so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusam-
menschluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt
wird.

Die Kommission kann ihre Entscheidung mit Bedingungen und
Auflagen verbinden, um sicherzustellen, dass die beteiligten
Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegen-
über der Kommission hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen
Markt zu vereinbarenden Gestaltung des Zusammenschlusses
eingegangen sind.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
dem in Artikel 2 Absatz 3 festgelegten Kriterium entspricht
oder — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags nicht entspricht,
so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss
für unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

(4) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss

a) bereits vollzogen wurde und dieser Zusammenschluss für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt worden
ist oder

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, in der
festgestellt wird, dass der Zusammenschluss bei Nichteinhal-
tung der Bedingung das Kriterium des Artikels 2 Absatz 3
erfüllen würde oder — in den in Artikel 2 Absatz 4
genannten Fällen — die Kriterien des Artikels 81 Absatz 3
des Vertrags nicht erfüllen würde,

kann sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

— Sie kann den beteiligten Unternehmen aufgeben, den
Zusammenschluss rückgängig zu machen, insbesondere
durch die Auflösung der Fusion oder die Veräußerung aller
erworbenen Anteile oder Vermögensgegenstände, um den
Zustand vor dem Vollzug des Zusammenschlusses wieder-
herzustellen. Ist es nicht möglich, den Zustand vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses dadurch wiederherzu-
stellen, dass der Zusammenschluss rückgängig gemacht
wird, so kann die Kommission jede andere geeignete
Maßnahme treffen, um diesen Zustand soweit wie möglich
wiederherzustellen.

— Sie kann jede andere geeignete Maßnahme anordnen, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den
Zusammenschluss rückgängig machen oder andere
Maßnahmen zur Wiederherstellung des früheren Zustands
nach Maßgabe ihrer Entscheidung ergreifen.

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe a) genannten Fällen können
die dort genannten Maßnahmen entweder durch eine Entschei-
dung nach Absatz 3 oder durch eine gesonderte Entscheidung
auferlegt werden.

(5) Die Kommission kann geeignete einstweilige
Maßnahmen anordnen, um wirksamen Wettbewerb wieder-
herzustellen oder aufrecht zu erhalten, wenn ein Zusammen-
schluss

a) unter Verstoß gegen Artikel 7 vollzogen wurde und noch
keine Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist;

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b) oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels ergangen ist;

c) bereits vollzogen wurde und für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar erklärt wird.

(6) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß Absatz
1 oder Absatz 2 widerrufen, wenn

a) die Vereinbarkeitserklärung auf unrichtigen Angaben beruht,
die von einem der beteiligten Unternehmen zu vertreten
sind, oder arglistig herbeigeführt worden ist oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(7) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß den
Absätzen 1 bis 3 treffen, ohne an die in Artikel 10 Absatz 3
genannten Fristen gebunden zu sein, wenn

a) sie feststellt, dass ein Zusammenschluss vollzogen wurde

i) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b)
ergangen ist oder

ii) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, mit der in
Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 festgestellt wird, dass
der Zusammenschluss bei Nichterfüllung der Bedingung
Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt geben würde
oder

b) eine Entscheidung gemäß Absatz 6 widerrufen wurde.
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(8) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 9

Verweisung an die zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten

(1) Die Kommission kann einen angemeldeten Zusammen-
schluss durch Entscheidung unter den folgenden Vorausset-
zungen an die zuständigen Behörden des betreffenden Mitglied-
staats verweisen; sie unterrichtet die beteiligten Unternehmen
und die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten
unverzüglich von dieser Entscheidung.

(2) Ein Mitgliedstaat kann der Kommission, die die betei-
ligten Unternehmen entsprechend unterrichtet, von Amts
wegen oder auf Aufforderung durch die Kommission binnen
15 Arbeitstagen nach Erhalt der Kopie der Anmeldung
mitteilen, dass

a) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat, der alle Merkmale eines gesonderten
Marktes aufweist, erheblich zu beeinträchtigen droht oder

b) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigen würde, der alle Merk-
male eines gesonderten Marktes aufweist und keinen
wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass unter Berück-
sichtigung des Marktes der betreffenden Waren oder Dienstleis-
tungen und des räumlichen Referenzmarktes im Sinne des
Absatzes 7 ein solcher gesonderter Markt und eine solche
Gefahr bestehen,

a) so behandelt sie entweder den Fall nach Maßgabe dieser
Verordnung selbst oder

b) verweist die Gesamtheit oder einen Teil des Falls an die
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, damit
das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats angewandt wird.

Ist die Kommission dagegen der Auffassung, dass ein solcher
gesonderter Markt oder eine solche Gefahr nicht besteht, so
stellt sie dies durch Entscheidung fest, die sie an den betref-
fenden Mitgliedstaat richtet, und behandelt den Fall nach
Maßgabe dieser Verordnung selbst.

In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat der Kommission gemäß
Absatz 2 Buchstabe b) mitteilt, dass ein Zusammenschluss in
seinem Gebiet einen gesonderten Markt beeinträchtigt, der
keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt,
verweist die Kommission den gesamten Fall oder den Teil des
Falls, der den gesonderten Markt betrifft, an die zuständigen
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie der Auffas-
sung ist, dass ein gesonderter Markt betroffen ist.

(4) Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung nach Absatz 3 ergeht

a) in der Regel innerhalb der in Artikel 10 Absatz 1 Unterab-
satz 2 genannten Frist, falls die Kommission das Verfahren
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) nicht eingeleitet hat;
oder

b) spätestens 65 Arbeitstage nach der Anmeldung des Zusam-
menschlusses, wenn die Kommission das Verfahren nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) eingeleitet, aber keine
vorbereitenden Schritte zum Erlass der nach Artikel 8
Absätze 2, 3 oder 4 erforderlichen Maßnahmen unter-
nommen hat, um wirksamen Wettbewerb auf dem betrof-
fenen Markt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

(5) Hat die Kommission trotz Erinnerung durch den betref-
fenden Mitgliedstaat innerhalb der in Absatz 4 Buchstabe b)
bezeichneten Frist von 65 Arbeitstagen weder eine Entschei-
dung gemäß Absatz 3 über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung erlassen noch die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten
vorbereitenden Schritte unternommen, so gilt die unwiderleg-
bare Vermutung, dass sie den Fall nach Absatz 3 Buchstabe b)
an den betreffenden Mitgliedstaat verwiesen hat.

(6) Die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
entscheiden ohne unangemessene Verzögerung über den Fall.

Innerhalb von 45 Arbeitstagen nach der Verweisung von der
Kommission teilt die zuständige Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats den beteiligten Unternehmen das Ergebnis einer
vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Prüfung sowie die gegeben-
enfalls von ihr beabsichtigten Maßnahmen mit. Der betreffende
Mitgliedstaat kann diese Frist ausnahmsweise hemmen, wenn
die beteiligten Unternehmen die nach seinem innerstaatlichen
Wettbewerbsrecht zu übermittelnden erforderlichen Angaben
nicht gemacht haben.

Schreibt das einzelstaatliche Recht eine Anmeldung vor, so
beginnt die Frist von 45 Arbeitstagen an dem Arbeitstag, der
auf den Eingang der vollständigen Anmeldung bei der
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats folgt.

(7) Der räumliche Referenzmarkt besteht aus einem Gebiet,
auf dem die beteiligten Unternehmen als Anbieter oder Nach-
frager von Waren oder Dienstleistungen auftreten, in dem die
Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das
sich von den benachbarten Gebieten unterscheidet; dies trifft
insbesondere dann zu, wenn die in ihm herrschenden Wettbe-
werbsbedingungen sich von denen in den letztgenannten
Gebieten deutlich unterscheiden. Bei dieser Beurteilung ist
insbesondere auf die Art und die Eigenschaften der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen abzustellen, ferner auf das
Vorhandensein von Zutrittsschranken, auf Verbrauchergewohn-
heiten sowie auf das Bestehen erheblicher Unterschiede bei den
Marktanteilen der Unternehmen oder auf nennenswerte Preis-
unterschiede zwischen dem betreffenden Gebiet und den
benachbarten Gebieten.

(8) In Anwendung dieses Artikels kann der betreffende
Mitgliedstaat nur die Maßnahmen ergreifen, die zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs auf
dem betreffenden Markt unbedingt erforderlich sind.

(9) Zwecks Anwendung seines innerstaatlichen Wettbe-
werbsrechts kann jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften des Vertrags beim Gerichtshof Klage
erheben und insbesondere die Anwendung des Artikels 243 des
Vertrags beantragen.
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Artikel 10

Fristen für die Einleitung des Verfahrens und für
Entscheidungen

(1) Unbeschadet von Artikel 6 Absatz 4 ergehen die
Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 innerhalb von
höchstens 25 Arbeitstagen. Die Frist beginnt mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der Anmeldung folgt,
oder, wenn die bei der Anmeldung zu erteilenden Auskünfte
unvollständig sind, mit dem Arbeitstag, der auf den Tag des
Eingangs der vollständigen Auskünfte folgt.

Diese Frist beträgt 35 Arbeitstage, wenn der Kommission ein
Antrag eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 9 Absatz 2 zugeht
oder wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 6
Absatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Entscheidungen nach Artikel 8 Absatz 1 oder 2 über
angemeldete Zusammenschlüsse sind zu erlassen, sobald offen-
kundig ist, dass die ernsthaften Bedenken im Sinne des Artikels
6 Absatz 1 Buchstabe c) — insbesondere durch von den
beteiligten Unternehmen vorgenommene Änderungen —
ausgeräumt sind, spätestens jedoch vor Ablauf der nach Absatz
3 festgesetzten Frist.

(3) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 7 müssen die in
Artikel 8 Absätze 1 bis 3 bezeichneten Entscheidungen über
angemeldete Zusammenschlüsse innerhalb einer Frist von
höchstens 90 Arbeitstagen nach der Einleitung des Verfahrens
erlassen werden. Diese Frist erhöht sich auf 105 Arbeitstage,
wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 8 Absatz 2
Unterabsatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten, es sei denn, dieses Angebot
wurde weniger als 55 Arbeitstage nach Einleitung des Verfah-
rens unterbreitet.

Die Fristen gemäß Unterabsatz 1 werden ebenfalls verlängert,
wenn die Anmelder dies spätestens 15 Arbeitstage nach Einlei-
tung des Verfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c)
beantragen. Die Anmelder dürfen eine solche Fristverlängerung
nur einmal beantragen. Ebenso kann die Kommission die
Fristen gemäß Unterabsatz 1 jederzeit nach Einleitung des
Verfahrens mit Zustimmung der Anmelder verlängern. Die
Gesamtdauer aller etwaigen Fristverlängerungen nach diesem
Unterabsatz darf 20 Arbeitstage nicht übersteigen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Fristen werden
ausnahmsweise gehemmt, wenn die Kommission durch
Umstände, die von einem an dem Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen zu vertreten sind, eine Auskunft im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 11 anfordern oder im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 13 eine Nachprüfung anordnen
musste.

Unterabsatz 1 findet auch auf die Frist gemäß Artikel 9 Absatz
4 Buchstabe b) Anwendung.

(5) Wird eine Entscheidung der Kommission, die einer in
diesem Artikel festgesetzten Frist unterliegt, durch Urteil des
Gerichtshofs ganz oder teilweise für nichtig erklärt, so wird der

Zusammenschluss erneut von der Kommission geprüft; die
Prüfung wird mit einer Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1
abgeschlossen.

Der Zusammenschluss wird unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktverhältnisse erneut geprüft.

Ist die ursprüngliche Anmeldung nicht mehr vollständig, weil
sich die Marktverhältnisse oder die in der Anmeldung enthal-
tenen Angaben geändert haben, so legen die Anmelder unver-
züglich eine neue Anmeldung vor oder ergänzen ihre ursprüng-
liche Anmeldung. Sind keine Änderungen eingetreten, so
bestätigen die Anmelder dies unverzüglich.

Die in Absatz 1 festgelegten Fristen beginnen mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der vollständigen
neuen Anmeldung, der Anmeldungsergänzung oder der Bestäti-
gung im Sinne von Unterabsatz 3 folgt.

Die Unterabsätze 2 und 3 finden auch in den in Artikel 6
Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 7 bezeichneten Fällen Anwen-
dung.

(6) Hat die Kommission innerhalb der in Absatz 1 bezie-
hungsweise Absatz 3 genannten Fristen keine Entscheidung
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) oder nach Artikel
8 Absätze 1, 2 oder 3 erlassen, so gilt der Zusammenschluss
unbeschadet des Artikels 9 als für mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar erklärt.

Artikel 11

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben von den in Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Personen sowie von Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen durch einfaches
Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung verlangen, dass
sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Richtet die Kommission ein einfaches Auskunftsver-
langen an eine Person, ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung, so gibt sie darin die Rechtsgrundlagen und
den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art der benötigten
Auskünfte und die Frist für die Erteilung der Auskünfte an und
weist auf die in Artikel 14 für den Fall der Erteilung einer
unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sank-
tionen hin.

(3) Verpflichtet die Kommission eine Person, ein Unter-
nehmen oder eine Unternehmensvereinigung durch Entschei-
dung zur Erteilung von Auskünften, so gibt sie darin die
Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art
der benötigten Auskünfte und die Frist für die Erteilung der
Auskünfte an. In der Entscheidung ist ferner auf die in Artikel
14 beziehungsweise Artikel 15 vorgesehenen Sanktionen
hinzuweisen; gegebenenfalls kann auch ein Zwangsgeld gemäß
Artikel 15 festgesetzt werden. Außerdem enthält die Entschei-
dung einen Hinweis auf das Recht, vor dem Gerichtshof gegen
die Entscheidung Klage zu erheben.
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(4) Zur Erteilung der Auskünfte sind die Inhaber der Unter-
nehmen oder deren Vertreter, bei juristischen Personen, Gesell-
schaften und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen verpflichtet.
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen können die
Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben
in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend
sind.

(5) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz
der Person oder der Sitz des Unternehmens oder der Unterneh-
mensvereinigung befindet, sowie der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich
eine Kopie der nach Absatz 3 erlassenen Entscheidung. Die
Kommission übermittelt der zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaats auch die Kopien einfacher Auskunftsverlangen in
Bezug auf einen angemeldeten Zusammenschluss, wenn die
betreffende Behörde diese ausdrücklich anfordert.

(6) Die Regierungen und zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle Auskünfte,
die sie zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben benötigt.

(7) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben kann die Kommission alle natürlichen und
juristischen Personen befragen, die dieser Befragung zum
Zweck der Einholung von Informationen über einen Untersu-
chungsgegenstand zustimmen. Zu Beginn der Befragung, die
telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln erfolgen
kann, gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck
der Befragung an.

Findet eine Befragung weder in den Räumen der Kommission
noch telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln statt,
so informiert die Kommission zuvor die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung
erfolgt. Auf Verlangen der zuständigen Behörde dieses Mitglied-
staats können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommis-
sion und die anderen von der Kommission zur Durchführung
der Befragung ermächtigten Personen unterstützen.

Artikel 12

Nachprüfungen durch Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten diejenigen Nachprüfungen vor,
die die Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 1 für angezeigt
hält oder die sie in einer Entscheidung gemäß Artikel 13
Absatz 4 angeordnet hat. Die mit der Durchführung der Nach-
prüfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie die von ihnen ermächtigten oder
benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihres
innerstaatlichen Rechts aus.

(2) Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen können auf Anweisung der
Kommission oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unter-
stützen.

Artikel 13

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben bei Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen
vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig
davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen
Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu
verlangen,

d) alle Geschäftsräume und Bücher oder Unterlagen für die
Dauer der Nachprüfung in dem hierfür erforderlichen
Ausmaß zu versiegeln,

e) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens
oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sach-
verhalten oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand
und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen,
und ihre Antworten aufzuzeichnen.

(3) Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen
Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der Nach-
prüfung bezeichnet sind und in dem auf die in Artikel 14
vorgesehenen Sanktionen für den Fall hingewiesen wird, dass
die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die
nach Absatz 2 gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind.
Die Kommission unterrichtet die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn über den
Prüfungsauftrag.

(4) Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind
verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden, die die Kommission
durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung
bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung,
bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und
weist auf die in Artikel 14 und Artikel 15 vorgesehenen Sank-
tionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt
diese Entscheidung nach Anhörung der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll.

(5) Die Bediensteten der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen
werden soll, sowie die von dieser Behörde ermächtigten oder
benannten Personen unterstützen auf Anweisung dieser
Behörde oder auf Ersuchen der Kommission die Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.
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(6) Stellen die Bediensteten der Kommission oder die
anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, dass sich
ein Unternehmen einer aufgrund dieses Artikels angeordneten
Nachprüfung, einschließlich der Versiegelung der
Geschäftsräume, Bücher oder Geschäftsunterlagen, widersetzt,
so leistet der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Amts-
hilfe, gegebenenfalls unter Einsatz der Polizei oder anderer
gleichwertiger Vollzugsorgane, damit die Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem
Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so ist diese zu
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt
werden.

(8) Wurde eine gerichtliche Genehmigung gemäß Absatz 7
beantragt, prüft das einzelstaatliche Gericht die Echtheit der
Kommissionsentscheidung und vergewissert sich, dass die beab-
sichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch —
gemessen am Gegenstand der Nachprüfung — unverhältnis-
mäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der
Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht die
Kommission unmittelbar oder über die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zum
Gegenstand der Nachprüfung ersuchen. Das einzelstaatliche
Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung
in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission
verlangen. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kommissions-
entscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 14

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbußen
bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des von dem beteiligten
Unternehmen oder der beteiligten Unternehmensvereinigung
erzielten Gesamtumsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) in einem Antrag, einer Bestätigung, einer Anmeldung oder
Anmeldungsergänzung nach Artikel 4, Artikel 10 Absatz 5
oder Artikel 22 Absatz 3 unrichtige oder irreführende
Angaben machen,

b) bei der Erteilung einer nach Artikel 11 Absatz 2 verlangten
Auskunft unrichtige oder irreführende Angaben machen,

c) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel
11 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben machen oder die Auskunft nicht
innerhalb der gesetzten Frist erteilen,

d) bei Nachprüfungen nach Artikel 13 die angeforderten
Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig
vorlegen oder die in einer Entscheidung nach Artikel 13
Absatz 4 angeordneten Nachprüfungen nicht dulden,

e) in Beantwortung einer nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe
e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen,

— eine von einem Beschäftigten erteilte unrichtige,
unvollständige oder irreführende Antwort nicht inner-
halb einer von der Kommission gesetzten Frist berich-
tigen oder

— in Bezug auf Fakten im Zusammenhang mit dem Gegen-
stand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 13 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung keine
vollständige Antwort erteilen oder eine vollständige
Antwort verweigern,

f) die von den Bediensteten der Kommission oder den anderen
von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel gebrochen
haben.

(2) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen oder die beteiligten Unter-
nehmen durch Entscheidung Geldbußen in Höhe von bis zu
10 % des von den beteiligten Unternehmen erzielten Gesamt-
umsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen, wenn sie vorsätz-
lich oder fahrlässig

a) einen Zusammenschluss vor seinem Vollzug nicht gemäß
Artikel 4 oder gemäß Artikel 22 Absatz 3 anmelden, es sei
denn, dies ist ausdrücklich gemäß Artikel 7 Absatz 2 oder
aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 7 Absatz 3
zulässig,

b) einen Zusammenschluss unter Verstoß gegen Artikel 7 voll-
ziehen,

c) einen durch Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 3 für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärten Zusam-
menschluss vollziehen oder den in einer Entscheidung nach
Artikel 8 Absatz 4 oder 5 angeordneten Maßnahmen nicht
nachkommen,

d) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Bedingung oder Auflage zuwiderhan-
deln.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Art,
die Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung zu berück-
sichtigen.

(4) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1, 2 und 3
sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 15

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung ein Zwangs-
geld bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des durchschnittlichen
täglichen Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens oder
der beteiligten Unternehmensvereinigung im Sinne von Artikel
5 für jeden Arbeitstag des Verzugs von dem in ihrer Entschei-
dung bestimmten Zeitpunkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Auskunft, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 11
Absatz 3 angefordert hat, vollständig und sachlich richtig zu
erteilen,

b) eine Nachprüfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung
nach Artikel 13 Absatz 4 angeordnet hat,
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c) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Auflage nachzukommen oder

d) den in einer Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 4 oder 5
angeordneten Maßnahmen nachzukommen.

(2) Sind die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten
Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der
Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erfüllung das Zwangs-
geld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die
endgültige Höhe des Zwangsgeldes auf einen Betrag festsetzen,
der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde.

Artikel 16

Kontrolle durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen der Kommission, in denen
eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist, hat der
Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung der Entscheidung im Sinne von Artikel 229 des Vertrags;
er kann die Geldbuße oder das Zwangsgeld aufheben, herab-
setzen oder erhöhen.

Artikel 17

Berufsgeheimnis

(1) Die bei Anwendung dieser Verordnung erlangten Kennt-
nisse dürfen nur zu dem mit der Auskunft, Ermittlung oder
Anhörung verfolgten Zweck verwertet werden.

(2) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3 sowie der Artikel
18 und 20 sind die Kommission und die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie ihre Beamten und sonstigen
Bediensteten, alle sonstigen, unter Aufsicht dieser Behörden
handelnden Personen und die Beamten und Bediensteten
anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, Kenntnisse
nicht preiszugeben, die sie bei Anwendung dieser Verordnung
erlangt haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsge-
heimnis fallen.

(3) Die Absätze 1 und 2 stehen der Veröffentlichung von
Übersichten oder Zusammenfassungen, die keine Angaben über
einzelne Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
enthalten, nicht entgegen.

Artikel 18

Anhörung Beteiligter und Dritter

(1) Vor Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7
Absatz 3, Artikel 8 Absätze 2 bis 6, Artikel 14 und Artikel 15
gibt die Kommission den betroffenen Personen, Unternehmen

und Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den
ihnen gegenüber geltend gemachten Einwänden in allen
Abschnitten des Verfahrens bis zur Anhörung des Beratenden
Ausschusses zu äußern.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Entscheidungen nach
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 5 vorläufig erlassen
werden, ohne den betroffenen Personen, Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen zuvor Gelegenheit zur Äußerung
zu geben, sofern die Kommission dies unverzüglich nach dem
Erlass ihrer Entscheidung nachholt.

(3) Die Kommission stützt ihre Entscheidungen nur auf die
Einwände, zu denen die Betroffenen Stellung nehmen konnten.
Das Recht der Betroffenen auf Verteidigung während des
Verfahrens wird in vollem Umfang gewährleistet. Zumindest
die unmittelbar Betroffenen haben das Recht der Akteneinsicht,
wobei die berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse zu berücksichtigen sind.

(4) Sofern die Kommission oder die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten es für erforderlich halten, können sie auch
andere natürliche oder juristische Personen anhören. Wenn
natürliche oder juristische Personen, die ein hinreichendes Inte-
resse darlegen, und insbesondere Mitglieder der Leitungsorgane
der beteiligten Unternehmen oder rechtlich anerkannte
Vertreter der Arbeitnehmer dieser Unternehmen einen Antrag
auf Anhörung stellen, so ist ihrem Antrag stattzugeben.

Artikel 19

Verbindung mit den Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten binnen dreier Arbeitstage eine Kopie der
Anmeldungen und sobald wie möglich die wichtigsten Schrift-
stücke, die in Anwendung dieser Verordnung bei ihr einge-
reicht oder von ihr erstellt werden. Zu diesen Schriftstücken
gehören auch die Verpflichtungszusagen, die die beteiligten
Unternehmen der Kommission angeboten haben, um den
Zusammenschluss gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8
Absatz 2 Unterabsatz 2 in einer mit dem Gemeinsamen Markt
zu vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Die Kommission führt die in dieser Verordnung vorgese-
henen Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch; diese sind
berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu nehmen. Im
Hinblick auf die Anwendung des Artikels 9 nimmt sie die in
Artikel 9 Absatz 2 bezeichneten Mitteilungen der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten entgegen; sie gibt ihnen Gelegen-
heit, sich in allen Abschnitten des Verfahrens bis zum Erlass
einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 3 zu äußern und
gewährt ihnen zu diesem Zweck Akteneinsicht.
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(3) Ein Beratender Ausschuss für die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen ist vor jeder Entscheidung nach
Artikel 8 Absätze 1 bis 6 und Artikel 14 oder 15, ausgenom-
men vorläufige Entscheidungen nach Artikel 18 Absatz 2, zu
hören.

(4) Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern der
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Jeder
Mitgliedstaat bestimmt einen oder zwei Vertreter, die im Fall
der Verhinderung durch jeweils einen anderen Vertreter ersetzt
werden können. Mindestens einer dieser Vertreter muss für
Kartell- und Monopolfragen zuständig sein.

(5) Die Anhörung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, die
die Kommission anberaumt und in der sie den Vorsitz führt.
Der Einladung zur Sitzung sind eine Darstellung des Sachver-
halts unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein
Entscheidungsentwurf für jeden zu behandelnden Fall beizu-
fügen. Die Sitzung findet frühestens zehn Arbeitstage nach
Versendung der Einladung statt. Die Kommission kann diese
Frist in Ausnahmefällen entsprechend verkürzen, um schweren
Schaden von einem oder mehreren an dem Zusammenschluss
beteiligten Unternehmen abzuwenden.

(6) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu
dem Entscheidungsentwurf der Kommission — erforderlichen-
falls durch Abstimmung — ab. Der Beratende Ausschuss kann
seine Stellungnahme abgeben, auch wenn Mitglieder des
Ausschusses und ihre Vertreter nicht anwesend sind. Diese Stel-
lungnahme ist schriftlich niederzulegen und dem Entschei-
dungsentwurf beizufügen. Die Kommission berücksichtigt
soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie
unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stel-
lungnahme berücksichtigt hat.

(7) Die Kommission übermittelt den Adressaten der
Entscheidung die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses
zusammen mit der Entscheidung. Sie veröffentlicht die Stel-
lungnahme zusammen mit der Entscheidung unter Berücksich-
tigung der berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse.

Artikel 20

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die nach Artikel 8
Absätze 1 bis 6 sowie Artikel 14 und 15 erlassenen Entschei-
dungen, ausgenommen vorläufige Entscheidungen nach Artikel
18 Absatz 2, zusammen mit der Stellungnahme des Beratenden
Ausschusses im Amtsblatt der Europäischen Union.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten
und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung; sie muss den
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 21

Anwendung dieser Verordnung und Zuständigkeit

(1) Diese Verordnung gilt allein für Zusammenschlüsse im
Sinne des Artikels 3; die Verordnungen (EG) Nr. 1/2003 (1),
(EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3) und (EWG) Nr.
3975/87 (4) des Rates gelten nicht, außer für Gemeinschaftsun-
ternehmen, die keine gemeinschaftsweite Bedeutung haben und
die Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezwecken oder bewirken.

(2) Vorbehaltlich der Nachprüfung durch den Gerichtshof ist
die Kommission ausschließlich dafür zuständig, die in dieser
Verordnung vorgesehenen Entscheidungen zu erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten wenden ihr innerstaatliches Wettbe-
werbsrecht nicht auf Zusammenschlüsse von gemeinschafts-
weiter Bedeutung an.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
die zur Anwendung des Artikels 4 Absatz 4 oder des Artikels 9
Absatz 2 erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen und nach
einer Verweisung gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1
Buchstabe b) oder Artikel 9 Absatz 5 die in Anwendung des
Artikels 9 Absatz 8 unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen.

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 können die Mitglied-
staaten geeignete Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter
Interessen als derjenigen treffen, welche in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Interessen mit den allge-
meinen Grundsätzen und den übrigen Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

Im Sinne des Unterabsatzes 1 gelten als berechtigte Interessen
die öffentliche Sicherheit, die Medienvielfalt und die Aufsichts-
regeln.

Jedes andere öffentliche Interesse muss der betreffende Mitglied-
staat der Kommission mitteilen; diese muss es nach Prüfung
seiner Vereinbarkeit mit den allgemeinen Grundsätzen und den
sonstigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts vor Anwen-
dung der genannten Maßnahmen anerkennen. Die Kommission
gibt dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Entscheidung binnen
25 Arbeitstagen nach der entsprechenden Mitteilung bekannt.
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Artikel 22

Verweisung an die Kommission

(1) Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten kann die
Kommission jeden Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3
prüfen, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat, aber den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigt und den Wettbewerb im Hoheitsgebiet des bezie-
hungsweise der antragstellenden Mitgliedstaaten erheblich zu
beeinträchtigen droht.

Der Antrag muss innerhalb von 15 Arbeitstagen, nachdem der
Zusammenschluss bei dem betreffenden Mitgliedstaat ange-
meldet oder, falls eine Anmeldung nicht erforderlich ist, ihm
anderweitig zur Kenntnis gebracht worden ist, gestellt werden.

(2) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und die beteiligten Unternehmen unverzüg-
lich von einem nach Absatz 1 gestellten Antrag.

Jeder andere Mitgliedstaat kann sich dem ersten Antrag inner-
halb von 15 Arbeitstagen, nachdem er von der Kommission
über diesen informiert wurde, anschließen.

Alle einzelstaatlichen Fristen, die den Zusammenschluss
betreffen, werden gehemmt, bis nach dem Verfahren dieses
Artikels entschieden worden ist, durch wen der Zusammen-
schluss geprüft wird. Die Hemmung der einzelstaatlichen
Fristen endet, sobald der betreffende Mitgliedstaat der Kommis-
sion und den beteiligten Unternehmen mitteilt, dass er sich
dem Antrag nicht anschließt.

(3) Die Kommission kann spätestens zehn Arbeitstage nach
Ablauf der Frist gemäß Absatz 2 beschließen, den Zusammen-
schluss zu prüfen, wenn dieser ihrer Ansicht nach den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb
im Hoheitsgebiet des bzw. der Antrag stellenden Mitglied-
staaten erheblich zu beeinträchtigen droht. Trifft die Kommis-
sion innerhalb der genannten Frist keine Entscheidung, so gilt
dies als Entscheidung, den Zusammenschluss gemäß dem
Antrag zu prüfen.

Die Kommission unterrichtet alle Mitgliedstaaten und die betei-
ligten Unternehmen von ihrer Entscheidung. Sie kann eine
Anmeldung gemäß Artikel 4 verlangen.

Das innerstaatliche Wettbewerbsrecht des bzw. der Mitglied-
staaten, die den Antrag gestellt haben, findet auf den Zusam-
menschluss nicht mehr Anwendung.

(4) Wenn die Kommission einen Zusammenschluss gemäß
Absatz 3 prüft, finden Artikel 2, Artikel 4 Absätze 2 und 3, die
Artikel 5 und 6 sowie die Artikel 8 bis 21 Anwendung. Artikel
7 findet Anwendung, soweit der Zusammenschluss zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Kommission den beteiligten Unter-
nehmen mitteilt, dass ein Antrag eingegangen ist, noch nicht
vollzogen worden ist.

Ist eine Anmeldung nach Artikel 4 nicht erforderlich, beginnt
die Frist für die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 10
Absatz 1 an dem Arbeitstag, der auf den Arbeitstag folgt, an
dem die Kommission den beteiligten Unternehmen ihre
Entscheidung mitteilt, den Zusammenschluss gemäß Absatz 3
zu prüfen.

(5) Die Kommission kann einem oder mehreren Mitglied-
staaten mitteilen, dass ein Zusammenschluss nach ihrem Dafür-
halten die Kriterien des Absatzes 1 erfüllt. In diesem Fall kann
die Kommission diesen Mitgliedstaat beziehungsweise diese
Mitgliedstaaten auffordern, einen Antrag nach Absatz 1 zu
stellen.

Artikel 23

Durchführungsbestimmungen

(1) Die Kommission ist ermächtigt, nach dem Verfahren des
Absatzes 2 Folgendes festzulegen:

a) Durchführungsbestimmungen über Form, Inhalt und andere
Einzelheiten der Anmeldungen und Anträge nach Artikel 4,

b) Durchführungsbestimmungen zu den in Artikel 4 Absätze 4
und 5 und den Artikeln 7, 9, 10 und 22 bezeichneten
Fristen,

c) das Verfahren und die Fristen für das Angebot und die
Umsetzung von Verpflichtungszusagen gemäß Artikel 6
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2,

d) Durchführungsbestimmungen für Anhörungen nach Arti-
kel 18.

(2) Die Kommission wird von einem Beratenden Ausschuss
unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt.

a) Die Kommission hört den Beratenden Ausschuss, bevor sie
einen Entwurf von Durchführungsvorschriften veröffentlicht
oder solche Vorschriften erlässt.

b) Die Anhörung erfolgt in einer Sitzung, die die Kommission
anberaumt und in der sie den Vorsitz führt. Der Einladung
zur Sitzung ist ein Entwurf der Durchführungsbestim-
mungen beizufügen. Die Sitzung findet frühestens zehn
Arbeitstage nach Versendung der Einladung statt.

c) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu dem
Entwurf der Durchführungsbestimmungen — erforderli-
chenfalls durch Abstimmung — ab. Die Kommission
berücksichtigt die Stellungnahme des Ausschusses in
größtmöglichem Umfang.

Artikel 24

Beziehungen zu Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die allgemeinen Schwierigkeiten, auf die ihre Unternehmen bei
Zusammenschlüssen gemäß Artikel 3 in einem Drittland
stoßen.

(2) Die Kommission erstellt erstmals spätestens ein Jahr nach
Inkrafttreten dieser Verordnung und in der Folge regelmäßig
einen Bericht, in dem die Behandlung von Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
im Sinne der Absätze 3 und 4 bei Zusammenschlüssen in
Drittländern untersucht wird. Die Kommission übermittelt diese
Berichte dem Rat und fügt ihnen gegebenenfalls Empfehlungen
bei.
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(3) Stellt die Kommission anhand der in Absatz 2 genannten
Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest, dass ein
Drittland Unternehmen, die ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft
in der Gemeinschaft haben, nicht eine Behandlung zugesteht,
die derjenigen vergleichbar ist, die die Gemeinschaft den Unter-
nehmen dieses Drittlands zugesteht, so kann sie dem Rat
Vorschläge unterbreiten, um ein geeignetes Mandat für
Verhandlungen mit dem Ziel zu erhalten, für Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
eine vergleichbare Behandlung zu erreichen.

(4) Die nach diesem Artikel getroffenen Maßnahmen müssen
mit den Verpflichtungen der Gemeinschaft oder der Mitglied-
staaten vereinbar sein, die sich — unbeschadet des Artikels 307
des Vertrags — aus internationalen bilateralen oder multilate-
ralen Vereinbarungen ergeben.

Artikel 25

Aufhebung

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 4064/89 und (EG) Nr.
1310/97 werden unbeschadet des Artikels 26 Absatz 2 mit
Wirkung vom 1. Mai 2004 aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen
gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und
sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu
lesen.

Artikel 26

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 findet vorbehaltlich
insbesondere der Vorschriften über ihre Anwendbarkeit gemäß
ihrem Artikel 25 Absätze 2 und 3 sowie vorbehaltlich des Arti-
kels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1310/97 weiterhin Anwen-
dung auf Zusammenschlüsse, die vor dem Zeitpunkt der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung Gegenstand eines
Vertragsabschlusses oder einer Veröffentlichung im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
gewesen oder durch einen Kontrollerwerb im Sinne derselben
Vorschrift zustande gekommen sind.

(3) Für Zusammenschlüsse, auf die diese Verordnung infolge
des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats anwendbar ist, wird das
Datum der Geltung dieser Verordnung durch das Beitrittsdatum
ersetzt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 20. Januar 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident
C. McCREEVY
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ANHANG

Entsprechungstabelle

Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3 Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 1 Absatz 4

Artikel 1 Absatz 5 Artikel 1 Absatz 5

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1

— Artikel 2 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 4 Artikel 2 Absatz 5

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 3Absatz 2

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 3

— Artikel 3 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 5 Artikel 3 Absatz 5

Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1

Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 —

— Artikel 4 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3

Artikel 4 Absätze 2 und 3 Artikel 4 Absätze 2 und 3

— Artikel 4 Absätze 4 bis 6

Artikel 5 Absätze 1 bis 3 Artikel 5 Absätze 1 bis 3

Artikel 5 Absatz 4 Einleitungsteil Artikel 5 Absatz 4 Einleitungsteil

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Einleitungsteil Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Einleitungsteil

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) erster Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer i)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) zweiter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer ii)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) dritter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer iii)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) vierter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer iv)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben c), d) und e) Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben c), d) und e)

Artikel 5 Absatz 5 Artikel 5 Absatz 5

Artikel 6 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 6 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b) Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b)

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Satz 1

Artikel 6 Absätze 2 bis 5 Artikel 6 Absätze 2 bis 5

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 2

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 3

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 7 Absatz 4

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Unterabsatz 2

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 8 Absätze 1 und 2

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3
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Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 8 Absatz 4 Artikel 8 Absatz 4

— Artikel 8 Absatz 5

Artikel 8 Absatz 5 Artikel 8 Absatz 6

Artikel 8 Absatz 6 Artikel 8 Absatz 7

— Artikel 8 Absatz 8

Artikel 9 Absätze 1 bis 9 Artikel 9 Absätze 1 bis 9

Artikel 9 Absatz 10 —

Artikel 10 Absätze 1 und 2 Artikel 10 Absätze 1 und 2

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1

— Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 2

— Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 2

Artikel 10 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1

— Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 2

Artikel 10 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 5 Unterabsätze 1 und 4

— Artikel 10 Absatz 5 Unterabsätze 2, 3 und 5

Artikel 10 Absatz 6 Artikel 10 Absatz 6

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 11 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2 —

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 11 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 4 Artikel 11 Absatz 4 Satz 1

— Artikel 11 Absatz 4 Sätze 2 und 3

Artikel 11 Absatz 5 Satz 1 —

Artikel 11 Absatz 5 Satz 2 Artikel 11 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 11 Absatz 5

— Artikel 11 Absätze 6 und 7

Artikel 12 Artikel 12

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 13 Absatz 1

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Einleitungsteil Artikel 13 Absatz 2 Einleitungsteil

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe c) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a)

— Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d)

Artikel 13 Absatz 2 Artikel 13 Absatz 3

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 4 Sätze 1 und 2

Artikel 13 Absatz 4 Artikel 13 Absatz 4 Satz 3

Artikel 13 Absatz 5 Artikel 13 Absatz 5 Satz 1

— Artikel 13 Absatz 5 Satz 2

Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 Artikel 13 Absatz 6

Artikel 13 Absatz 6 Satz 2 —

— Artikel 13 Absätze 7 und 8

Artikel 14 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 14 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a)

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b) und c)
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Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d)

— Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben e) und f)

Artikel 14 Absatz 2 Einleitungsteil Artikel 14 Absatz 2 Einleitungsteil

Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe d)

Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben b) und c) Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben b) und c)

Artikel 14 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 14 Absatz 4

Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a) und b) Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a) und b)

Artikel 15 Absatz 2 Einleitungsteil Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c)

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b) Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d)

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 15 Absatz 2

Artikel 16 bis 20 Artikel 16 bis 20

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 2

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 21 Absatz 3

Artikel 21 Absatz 3 Artikel 21 Absatz 4

Artikel 22 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 1

Artikel 22 Absatz 3 —

— Artikel 22 Absätze 1 bis 3

Artikel 22 Absatz 4 Artikel 22 Absatz 4

Artikel 22 Absatz 5 —

— Artikel 22 Absatz 5

Artikel 23 Artikel 23 Absatz 1

— Artikel 23 Absatz 2

Artikel 24 Artikel 24

— Artikel 25

Artikel 25 Absatz 1 Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 1

— Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 2

Artikel 25 Absatz 2 Artikel 26 Absatz 2

Artikel 25 Absatz 3 Artikel 26 Absatz 3

— Anhang
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VERORDNUNG (EG) Nr. 140/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 28. Januar 2004 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 105,3
204 36,9
212 115,9
999 86,0

0707 00 05 052 138,0
204 77,1
999 107,6

0709 90 70 052 107,0
204 56,6
999 81,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 46,4
204 56,0
212 47,9
220 37,7
448 32,8
624 83,5
999 50,7

0805 20 10 052 74,2
204 86,2
999 80,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 79,2
204 74,2
220 80,3
464 76,8
624 79,1
662 38,0
999 71,3

0805 50 10 052 73,0
600 62,0
999 67,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 40,9
060 51,8
400 101,6
404 84,0
720 75,3
999 70,7

0808 20 50 060 61,1
388 98,2
400 87,1
720 45,5
999 73,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 141/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates hinsichtlich der für
die Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien

und die Slowakei geltenden befristeten Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf den Vertrag über den Beitritt der Tschechischen Re-
publik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas,
Polens, Sloweniens und der Slowakei, insbesondere auf Artikel
2 Absatz 3,

gestützt auf die Akte über den Beitritt der Tschechischen Re-
publik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas,
Polens, Sloweniens und der Slowakei, insbesondere auf Artikel
41 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Kapitel IXa der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des
Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europä-
ischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung
bestimmter Verordnungen (1), das mit der Akte über den
Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns,
Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens
und der Slowakei eingefügt wurde, sind die allgemeinen
Bedingungen dargelegt, unter denen vorübergehend eine
zusätzliche Unterstützung für befristete Maßnahmen zur
Entwicklung des ländlichen Raums in den neuen
Mitgliedstaaten gewährt wird. Es sind Durchführungsvor-
schriften zur Ergänzung dieser Bedingungen festzulegen
und einige Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 445/
2002 der Kommission vom 26. Februar 2002 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
1257/1999 des Rates über die Förderung der Entwick-
lung des ländlichen Raums durch den Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EAGFL) (2) anzupassen.

(2) Diese Durchführungsvorschriften sollten dem Subsidia-
ritäts- und dem Proportionalitätsprinzip folgen und nicht
über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß
hinausgehen.

(3) Es ist angebracht, bestimmte Förderbedingungen für
einige Übergangsmaßnahmen zu präzisieren und die
Beihilfehöchstbeträge für die Sondermaßnahmen für
Malta festzulegen.

(4) Um die Ausarbeitung der Entwicklungspläne für den
ländlichen Raum und ihre Prüfung und Genehmigung
durch die Kommission zu erleichtern, sind insbesondere
auf der Grundlage von Artikel 43 der Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 allgemeine Vorschriften für die Struktur
und den Inhalt dieser Pläne festzulegen.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
Agrarstrukturen und die Entwicklung des ländlichen
Raums —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung enthält die Durchführungsvorschriften für

a) die in Kapitel IXa der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999
vorgesehenen spezifischen Maßnahmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums, die für die Tschechische Republik,
Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen,
Slowenien und die Slowakei (nachstehend „die neuen
Mitgliedstaaten“) gelten,

b) die Programmplanung und Bewertung sämtlicher
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums in den
neuen Mitgliedstaaten.

KAPITEL II

SPEZIFISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE NEUEN MITGLIED-
STAATEN

Artikel 2

Unterstützung der Semi-Subsistenzbetriebe im Umstruk-
turierungsprozess

Der Betriebsverbesserungsplan gemäß Artikel 33b Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 muss so hinreichend detail-
liert sein, dass er als Grundlage für einen Antrag auf Beihilfe
für Investitionen in dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen
kann.
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Artikel 3

Technische Unterstützung

In Abweichung von Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr. 445/
2002 gilt die Regel Nr. 11 des Anhangs der Verordnung (EG)
Nr. 1685/2000 der Kommission (1) für die Maßnahme gemäß
Artikel 33e der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999.

Artikel 4

Ergänzungen der Direktzahlungen

Die Förderbedingungen für die Gewährung einer Unterstützung
im Rahmen der Maßnahme gemäß Artikel 33h der Verordnung
(EG) Nr. 1257/1999 werden mit der Entscheidung der Kommis-
sion zur Genehmigung der einzelstaatlichen ergänzenden
Direktzahlung festgelegt.

KAPITEL III

ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG FÜR MALTA

Artikel 5

Ergänzungen der staatlichen Beihilfen in Malta

Die Förderbedingungen für die Gewährung einer Unterstützung
im Rahmen der Maßnahme gemäß Artikel 33i der Verordnung
(EG) Nr. 1257/1999 werden im Rahmen des Sonderprogramms
für Marktmaßnahmen für die maltesische Landwirtschaft
(SMPPMA) nach Anhang XI Kapitel 4 Abschnitt A Nummer 1
der Beitrittsakte festgelegt.

KAPITEL IV

AUSNAHMEREGELUNGEN FÜR EINZELNE MITLGIEDSTAATEN

Artikel 6

Agrarumweltmaßnahmen

Der jährliche Höchstbetrag pro Hektar für die Instandhaltung
und Erhaltung der Steinmauern in Malta gemäß Artikel 33m
Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999
ist in Anhang I Buchstabe A aufgeführt.

Artikel 7

Erzeugergemeinschaften in Malta

(1) Nur die Erzeugergemeinschaften, denen ein Mindestanteil
der Erzeuger des betreffenden Sektors angehört und die einen
Mindestanteil der Erzeugung des Sektors verzeichnen, kommen
für den Mindestbeihilfebetrag gemäß Artikel 33d Absatz 3
Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 in Betracht.

(2) Der Mindestbetrag dieser Beihilfe, der anhand der für die
Gründung einer kleinen Erzeugergemeinschaft erforderlichen
Mindestkosten berechnet wird, ist in Anhang I Buchstabe B
aufgeführt.

KAPITEL V

VERWALTUNGS- UND FINANZBESTIMMUNGEN

Artikel 8

Bewertung

Die Halbzeitbewertung gemäß den Artikeln 56 und 57 der
Verordnung (EG) Nr. 445/2002 gilt während des Programmpla-
nungszeitraums 2004-2006 nicht für die neuen Mitglied-
staaten.

Artikel 9

Programmplanung

(1) Im Sinne von Anhang II Nummer 8 der Verordnung
(EG) Nr. 445/2002 verwenden die neuen Mitgliedstaaten die
Tabelle für die jährliche Programmplanung und den indikativen
Gesamtfinanzierungsplan in Anhang II der vorliegenden
Verordnung.

(2) In Ergänzung zu den Angaben gemäß Anhang II
Nummer 9 der Verordnung (EG) Nr. 445/2002 enthalten die
Entwicklungspläne für den ländlichen Raum gemäß Titel III
Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 die in Anhang
III der vorliegenden Verordnung aufgeführten Angaben.

KAPITEL VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 10

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Inkrafttretens des
Vertrags über den Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands,
Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slowe-
niens und der Slowakei am 1. Mai 2004 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Tabellen mit den Beträgen für die spezifischen Maßnahmen in Malta

A) Höchstbetrag gemäß Artikel 6:

Gegenstand EUR

Höchstbetrag der Zahlung für die Instandhaltung und
Erhaltung der Steinmauern

2 000 pro Hektar

B) Betrag gemäß Artikel 7 Absatz 2:

Gegenstand EUR

Beihilfe für die Gründung von Erzeugergemeinschaften 63 000 im ersten Jahr

63 000 im zweiten Jahr

63 000 im dritten Jahr

60 000 im vierten Jahr

50 000 im fünften Jahr



ANHANG II
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ANHANG III

In den Entwicklungsplänen für den ländlichen Raum aufzuführende Angaben zu den spezifischen Maßnahmen
und Ausnahmeregelungen gemäß Kapitel IXa der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999

1. Für alle neuen Mitgliedstaaten geltende Maßnahmen

I. Unterstützung der Semi-Subsistenzbetriebe im Umstrukturierungsprozess

A. Wesentliche Merkmale:

— Definition eines Semi-Subsistenzbetriebs anhand der Mindest- und/oder Höchstgröße des Betriebs, des
Anteils der vermarkteten Erzeugung und/oder des Betriebseinkommens des förderfähigen Betriebs,

— Definition der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit.

B. Sonstige Bestandteile:

— Inhalt des Betriebsverbesserungsplans.

II. Erzeugergemeinschaften

A. Wesentliche Merkmale:

— nur für Malta: Angabe des oder der Sektoren, für die die Ausnahme aufgrund der sehr geringen Gesamt-
produktion gilt, sowie der Förderbedingungen, um die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen zu
können: Mindestanteil der Erzeugung der Erzeugergemeinschaft an der Gesamterzeugung des Sektors,
Mindestanteil der Erzeuger des Sektors, die Mitglieder der Erzeugergemeinschaft sind,

— nur für Malta: Begründung und Berechnung der jährlichen Beträge.

B. Sonstige Bestandteile:

— Beschreibung des Verfahrens für die amtliche Anerkennung der Erzeugergemeinschaften, einschließlich
der Auswahlkriterien,

— betroffene Sektoren.

III. Technische Unterstützung

A. Wesentliche Merkmale:

— keine.

B. Sonstige Bestandteile:

— Beschreibung der Begünstigten.

IV. Maßnahmen der Kategorie LEADER+

E r w e r b v on F ä h i g k e i t e n ( A r t i ke l 3 3 f A b s a t z 1 de r V e r or dn u n g ( E G ) N r . 1 2 5 7/ 199 9 )

A. Wesentliche Merkmale:

— Verfahren und Zeitplan für die Auswahl der für die Durchführung der Maßnahmen zuständigen Auf-
tragnehmer.

B. Sonstige Bestandteile:

— keine.

G e bi e tsbe z og e ne , i nte g r i e r te E ntwi c klu ng sstr at e g i e n mi t Pi lot ch a r a kte r (A r t i k e l
33f Absatz 2 de r V e ror dnung (E G) Nr . 1257/ 1999)

A. Wesentliche Merkmale:

— Verfahren und Zeitplan für die Auswahl der für die Maßnahme in Betracht kommenden lokalen Aktions-
gruppen, einschließlich der Auswahlkriterien und der voraussichtlichen Höchstanzahl der Begünstigten,

— Kriterien für den Nachweis der Verwaltungskapazität und der Erfahrungen der Regionen mit Konzepten
der Art „Entwicklung des ländlichen Raums auf lokaler Ebene“.

B. Sonstige Bestandteile:

— keine.
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V. Ergänzungen der Direktzahlungen

A. Wesentliche Merkmale:

— Beitrag der Gemeinschaft je Programmplanungsjahr.

B. Sonstige Bestandteile:

— Benennung der Zahlstelle.

2. Für Malta geltende Maßnahmen

I. Ergänzungen der staatlichen Beihilfen

A. Wesentliche Merkmale:

— keine.

B. Sonstige Bestandteile:

— Benennung der Zahlstelle.

3. Ausnahmeregelungen für alle neuen Mitgliedstaaten

I. Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

A. Wesentliche Merkmale:

— keine.

B. Sonstige Bestandteile:

— Verzeichnis der Betriebe, denen eine Übergangszeit gemäß Artikel 33l Absatz 3 eingeräumt wird.

4. Ausnahmeregelung für Estland

I. Aufforstung von landwirtschaftlichen Flächen

A. Wesentliche Merkmale:

— keine.

B. Sonstige Bestandteile:

— Beschreibung der Maßnahmen zur Kontrolle der Nutzung der Flächen in den letzten fünf Jahren vor der
Aufforstung.

5. Ausnahmeregelung für Malta

I. Agrarumweltmaßnahmen

A. Wesentliche Merkmale:

— Begründung und Berechnung der jährlichen Höchstbeträge für die Instandhaltung und Erhaltung der Stein-
mauern.

B. Sonstige Bestandteile:

— keine.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 142/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für den Wiederverkauf von Gerste aus Beständen
der belgischen Interventionsstelle auf dem Binnenmarkt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der
Kommission vom 28. Juli 1993 über das Verfahren und
die Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus
Beständen der Interventionsstellen (2) wird das von der
Interventionsstelle gekaufte Getreide im Rahmen einer
Ausschreibung zu Preisen verkauft, die Marktstörungen
ausschließen.

(2) Belgien verfügt noch über Interventionsbestände an
Gerste.

(3) Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen in
einem großen Teil der Gemeinschaft fiel die Getreideer-
zeugung im Wirtschaftsjahr 2003/04 erheblich kleiner
aus. Angesichts dieser Lage zogen die Preise an, was
wiederum die Tierhaltung und Futtermittelindustrie, die
ihren Bedarf kaum mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen
decken konnten, vor besondere Schwierigkeiten stellte.

(4) Die Gerstebestände der belgischen Interventionsstelle
sollten für den Binnenmarkt bereitgestellt werden. Da die
Frist der Vorlage der Angebote für die letzte Teilaus-
schreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1517/2003
der Kommission (3) am 18. Dezember 2003 abläuft,
empfiehlt es sich, eine neue ständige Ausschreibung zu
eröffnen.

(5) Angesichts der Lage des Gemeinschaftsmarkts empfiehlt
es sich, die Ausschreibung unter der Zuständigkeit der
Kommission durchzuführen.

(6) In der Mitteilung der belgischen Interventionsstelle an
die Kommission ist die Anonymität der Bieter zu
wahren.

(7) Um die gebotenen technischen Möglichkeiten zu nutzen,
sollte vorgesehen werden, dass die von der Kommission
benötigten Angaben elektronisch zu übermitteln sind.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die belgische Interventionsstelle bietet 8 343 t Gerste aus ihren
Beständen im Rahmen einer Dauerausschreibung zum Verkauf
auf dem Binnenmarkt an.

Artikel 2

Der in Artikel 1 genannte Verkauf erfolgt gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93.

Abweichend von der genannten Verordnung gilt jedoch
Folgendes:

a) Die Angebote werden unter Bezugnahme auf die tatsäch-
liche Qualität der Partien ausgestellt, auf die sich die Ange-
bote beziehen;

b) der Mindestverkaufspreis wird so festgesetzt, dass Störungen
des Getreidemarkts vermieden werden.

Artikel 3

Abweichend von Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 beläuft sich die Angebotsgarantie auf 10 EUR/t.

Artikel 4

(1) Die Angebotsfrist der ersten Teilausschreibung endet am
5. Februar 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

Die Angebotsfristen der folgenden Teilausschreibungen enden
jeweils am Donnerstag, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit, ausgenommen
der 8. April und 20. Mai 2004.

Die Angebotsfrist der letzten Teilausschreibung endet am 24.
Juni 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

(2) Die Angebote sind bei der belgischen Interventionsstelle
einzureichen:

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24.

Artikel 5

Die belgische Interventionsstelle teilt der Kommission die Ange-
bote spätestens zwei Stunden nach Ablauf der Angebotsfrist
mit. Diese Mitteilungen erfolgen per E-Mail gemäß dem Muster
im Anhang.
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(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1104/2003 (ABl. L 158 vom
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(3) ABl. L 217 vom 29.8.2003, S. 32.



Artikel 6

Die Kommission setzt den Mindestverkaufspreis gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 fest, oder sie beschließt, den Angeboten nicht stattzugeben.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Ständige Ausschreibung für den Wiederverkauf von 8 343 t Gerste aus Beständen der belgischen Interventionsstelle

Verordnung (EG) Nr. 142/2004

Elektronische Anschrift für die Übermittlung der Angaben gemäß Artikel 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int



VERORDNUNG (EG) Nr. 143/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für den Wiederverkauf von Weichweizen aus
Beständen der schwedischen Interventionsstelle auf dem Binnenmarkt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der
Kommission vom 28. Juli 1993 über das Verfahren und
die Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus
Beständen der Interventionsstellen (2) wird das von der
Interventionsstelle gekaufte Getreide im Rahmen einer
Ausschreibung zu Preisen verkauft, die Marktstörungen
ausschließen.

(2) In Schweden befindet sich noch von der Interventions-
stelle angekaufter Weichweizen auf Lager.

(3) Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen in
einem großen Teil der Gemeinschaft fiel die Getreideer-
zeugung im Wirtschaftsjahr 2003/04 erheblich kleiner
aus. Angesichts dieser Lage zogen die Preise an, was
wiederum die Tierhaltung und Futtermittelindustrie, die
ihren Bedarf kaum mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen
decken konnten, vor besondere Schwierigkeiten stellte.

(4) Die Weichweizenbestände der schwedischen Interven-
tionsstelle sollten für den Binnenmarkt bereitgestellt
werden.

(5) Angesichts der Lage des Gemeinschaftsmarkts empfiehlt
es sich, die Ausschreibung unter der Zuständigkeit der
Kommission durchzuführen.

(6) In der Mitteilung der schwedischen Interventionsstelle an
die Kommission ist die Anonymität der Bieter zu
wahren.

(7) Um die gebotenen technischen Möglichkeiten zu nutzen,
sollte vorgesehen werden, dass die von der Kommission
benötigten Angaben elektronisch zu übermitteln sind.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die schwedische Interventionsstelle bietet 227 137 t Weich-
weizen aus ihren Beständen im Rahmen einer Dauerausschrei-
bung zum Verkauf auf dem Binnenmarkt an.

Artikel 2

Der in Artikel 1 genannte Verkauf erfolgt gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93.

Abweichend von der genannten Verordnung gilt jedoch
Folgendes:

a) Die Angebote werden unter Bezugnahme auf die tatsäch-
liche Qualität der Partien ausgestellt, auf die sich die Ange-
bote beziehen;

b) der Mindestverkaufspreis wird so festgesetzt, dass Störungen
des Getreidemarkts vermieden werden.

Artikel 3

Abweichend von Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 beläuft sich die Angebotsgarantie auf 10 EUR/t.

Artikel 4

(1) Die Angebotsfrist der ersten Teilausschreibung endet am
5. Februar 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

Die Angebotsfristen der folgenden Teilausschreibungen enden
jeweils am Donnerstag, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit, ausgenommen
der 8. April und 20. Mai 2004.

Die Angebotsfrist der letzten Teilausschreibung endet am 24.
Juni 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

(2) Die Angebote sind bei der schwedischen Interventions-
stelle einzureichen:

Statens Jordbruksverk
S-551 82 Jönköping
Fax (46-36) 71 95 11.

Artikel 5

Die schwedische Interventionsstelle teilt der Kommission die
Angebote spätestens zwei Stunden nach Ablauf der Angebots-
frist mit. Diese Mitteilungen erfolgen per E-Mail gemäß dem
Muster im Anhang.
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(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt geändert
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Artikel 6

Die Kommission setzt den Mindestverkaufspreis gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 fest, oder sie beschließt, den Angeboten nicht stattzugeben.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Ständige Ausschreibung für den Wiederverkauf von 227 137 t Weichweizen aus Beständen der schwedischen Interven-
tionsstelle

Verordnung (EG) Nr. 143/2004

Elektronische Anschrift für die Übermittlung der Angaben gemäß Artikel 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int



VERORDNUNG (EG) Nr. 144/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für den Wiederverkauf von Weichweizen aus
Beständen der französischen Interventionsstelle auf dem Binnenmarkt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der
Kommission vom 28. Juli 1993 über das Verfahren und
die Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus
Beständen der Interventionsstellen (2) wird das von der
Interventionsstelle gekaufte Getreide im Rahmen einer
Ausschreibung zu Preisen verkauft, die Marktstörungen
ausschließen.

(2) In Frankreich befindet sich noch von der Interventions-
stelle angekaufter Weichweizen auf Lager.

(3) Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen in
einem großen Teil der Gemeinschaft fiel die Getreideer-
zeugung im Wirtschaftsjahr 2003/04 erheblich kleiner
aus. Angesichts dieser Lage zogen die Preise an, was
wiederum die Tierhaltung und Futtermittelindustrie, die
ihren Bedarf kaum mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen
decken konnten, vor besondere Schwierigkeiten stellte.

(4) Die Weichweizenbestände der französischen Interven-
tionsstelle sollten für den Binnenmarkt bereitgestellt
werden.

(5) Angesichts der Lage des Gemeinschaftsmarkts empfiehlt
es sich, die Ausschreibung unter der Zuständigkeit der
Kommission durchzuführen.

(6) In der Mitteilung der französischen Interventionsstelle an
die Kommission ist die Anonymität der Bieter zu
wahren.

(7) Um die gebotenen technischen Möglichkeiten zu nutzen,
sollte vorgesehen werden, dass die von der Kommission
benötigten Angaben elektronisch zu übermitteln sind.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die französische Interventionsstelle bietet 200 000 t Weich-
weizen aus ihren Beständen im Rahmen einer Dauerausschrei-
bung zum Verkauf auf dem Binnenmarkt an.

Artikel 2

Der in Artikel 1 genannte Verkauf erfolgt gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93.

Abweichend von der genannten Verordnung gilt jedoch
Folgendes:

a) Die Angebote werden unter Bezugnahme auf die tatsäch-
liche Qualität der Partien ausgestellt, auf die sich die Ange-
bote beziehen;

b) der Mindestverkaufspreis wird so festgesetzt, dass Störungen
des Getreidemarkts vermieden werden.

Artikel 3

Abweichend von Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 beläuft sich die Angebotsgarantie auf 10 EUR/t.

Artikel 4

(1) Die Angebotsfrist der ersten Teilausschreibung endet am
5. Februar 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

Die Angebotsfristen der folgenden Teilausschreibungen enden
jeweils am Donnerstag, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit, ausgenommen
der 8. April und 20. Mai 2004.

Die Angebotsfrist der letzten Teilausschreibung endet am 24.
Juni 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

(2) Die Angebote sind bei der französischen Interventions-
stelle einzureichen:

Office national interprofessionel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
Fax (33-1) 44 18 20 80.

Artikel 5

Die französische Interventionsstelle teilt der Kommission die
Angebote spätestens zwei Stunden nach Ablauf der Angebots-
frist mit. Diese Mitteilungen erfolgen per E-Mail gemäß dem
Muster im Anhang.
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(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1104/2003 (ABl. L 158 vom
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Artikel 6

Die Kommission setzt den Mindestverkaufspreis gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 fest, oder sie beschließt, den Angeboten nicht stattzugeben.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

29.1.2004 L 24/37Amtsblatt der Europäischen UnionDE

ANHANG

Ständige Ausschreibung für den Wiederverkauf von 200 000 t Weichweizen aus Beständen der französischen Interven-
tionsstelle

Verordnung (EG) Nr. 144/2004

Elektronische Anschrift für die Übermittlung der Angaben gemäß Artikel 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int



VERORDNUNG (EG) Nr. 145/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für den Wiederverkauf von Weichweizen aus
Beständen der deutschen Interventionsstelle auf dem Binnenmarkt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der
Kommission vom 28. Juli 1993 über das Verfahren und
die Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus
Beständen der Interventionsstellen (2) wird das von der
Interventionsstelle gekaufte Getreide im Rahmen einer
Ausschreibung zu Preisen verkauft, die Marktstörungen
ausschließen.

(2) In Deutschland befindet sich noch von der Interventions-
stelle angekaufter Weichweizen auf Lager.

(3) Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen in
einem großen Teil der Gemeinschaft fiel die Getreideer-
zeugung im Wirtschaftsjahr 2003/04 erheblich kleiner
aus. Angesichts dieser Lage zogen die Preise an, was
wiederum die Tierhaltung und Futtermittelindustrie, die
ihren Bedarf kaum mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen
decken konnten, vor besondere Schwierigkeiten stellte.

(4) Die Weichweizenbestände der deutschen Interventions-
stelle sollten für den Binnenmarkt bereitgestellt werden.

(5) Angesichts der Lage des Gemeinschaftsmarkts empfiehlt
es sich, die Ausschreibung unter der Zuständigkeit der
Kommission durchzuführen.

(6) In der Mitteilung der deutschen Interventionsstelle an die
Kommission ist die Anonymität der Bieter zu wahren.

(7) Um die gebotenen technischen Möglichkeiten zu nutzen,
sollte vorgesehen werden, dass die von der Kommission
benötigten Angaben elektronisch zu übermitteln sind.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die deutsche Interventionsstelle bietet 89 000 t Weichweizen
aus ihren Beständen im Rahmen einer Dauerausschreibung
zum Verkauf auf dem Binnenmarkt an.

Artikel 2

Der in Artikel 1 genannte Verkauf erfolgt gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93.

Abweichend von der genannten Verordnung gilt jedoch
Folgendes:

a) Die Angebote werden unter Bezugnahme auf die tatsäch-
liche Qualität der Partien ausgestellt, auf die sich die Ange-
bote beziehen;

b) der Mindestverkaufspreis wird so festgesetzt, dass Störungen
des Getreidemarkts vermieden werden.

Artikel 3

Abweichend von Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 beläuft sich die Angebotsgarantie auf 10 EUR/t.

Artikel 4

(1) Die Angebotsfrist der ersten Teilausschreibung endet am
5. Februar 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

Die Angebotsfristen der folgenden Teilausschreibungen enden
jeweils am Donnerstag, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit, ausgenommen
der 8. April, 20. Mai und 10. Juni 2004.

Die Angebotsfrist der letzten Teilausschreibung endet am 24.
Juni 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

(2) Die Angebote sind bei der deutschen Interventionsstelle
einzureichen:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BLE
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Fax (+49-69) 156 49 62.

Artikel 5

Die deutsche Interventionsstelle teilt der Kommission die Ange-
bote spätestens zwei Stunden nach Ablauf der Angebotsfrist
mit. Diese Mitteilungen erfolgen per E-Mail gemäß dem Muster
im Anhang.
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Artikel 6

Die Kommission setzt den Mindestverkaufspreis gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 fest, oder sie beschließt, den Angeboten nicht stattzugeben.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Ständige Ausschreibung für den Wiederverkauf von 89 000 t Weichweizen aus Beständen der deutschen Interventions-
stelle

Verordnung (EG) Nr. 145/2004

Elektronische Anschrift für die Übermittlung der Angaben gemäß Artikel 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int



VERORDNUNG (EG) Nr. 146/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für den Wiederverkauf von Weichweizen aus
Beständen der dänischen Interventionsstelle auf dem Binnenmarkt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der
Kommission vom 28. Juli 1993 über das Verfahren und
die Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus
Beständen der Interventionsstellen (2) wird das von der
Interventionsstelle gekaufte Getreide im Rahmen einer
Ausschreibung zu Preisen verkauft, die Marktstörungen
ausschließen.

(2) In Dänemark befindet sich noch von der Interventions-
stelle angekaufter Weichweizen auf Lager.

(3) Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen in
einem großen Teil der Gemeinschaft fiel die Getreideer-
zeugung im Wirtschaftsjahr 2003/04 erheblich kleiner
aus. Angesichts dieser Lage zogen die Preise an, was
wiederum die Tierhaltung und Futtermittelindustrie, die
ihren Bedarf kaum mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen
decken konnten, vor besondere Schwierigkeiten stellte.

(4) Die Weichweizenbestände der dänischen Interventions-
stelle sollten für den Binnenmarkt bereitgestellt werden.

(5) Angesichts der Lage des Gemeinschaftsmarkts empfiehlt
es sich, die Ausschreibung unter der Zuständigkeit der
Kommission durchzuführen.

(6) In der Mitteilung der dänischen Interventionsstelle an die
Kommission ist die Anonymität der Bieter zu wahren.

(7) Um die gebotenen technischen Möglichkeiten zu nutzen,
sollte vorgesehen werden, dass die von der Kommission
benötigten Angaben elektronisch zu übermitteln sind.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die dänische Interventionsstelle bietet 92 765 t Weichweizen
aus ihren Beständen im Rahmen einer Dauerausschreibung
zum Verkauf auf dem Binnenmarkt an.

Artikel 2

Der in Artikel 1 genannte Verkauf erfolgt gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93.

Abweichend von der genannten Verordnung gilt jedoch
Folgendes:

a) Die Angebote werden unter Bezugnahme auf die tatsäch-
liche Qualität der Partien ausgestellt, auf die sich die Ange-
bote beziehen;

b) der Mindestverkaufspreis wird so festgesetzt, dass Störungen
des Getreidemarkts vermieden werden.

Artikel 3

Abweichend von Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 beläuft sich die Angebotsgarantie auf 10 EUR/t.

Artikel 4

(1) Die Angebotsfrist der ersten Teilausschreibung endet am
5. Februar 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

Die Angebotsfristen der folgenden Teilausschreibungen enden
jeweils am Donnerstag, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit, ausgenommen
der 8. April und 20. Mai 2004.

Die Angebotsfrist der letzten Teilausschreibung endet am 24.
Juni 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

(2) Die Angebote sind bei der dänischen Interventionsstelle
einzureichen:

Direktoratet For Fødevare Erhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Fax (+45-33) 95 80 34.

Artikel 5

Die dänische Interventionsstelle teilt der Kommission die Ange-
bote spätestens zwei Stunden nach Ablauf der Angebotsfrist
mit. Diese Mitteilungen erfolgen per E-Mail gemäß dem Muster
im Anhang.
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Artikel 6

Die Kommission setzt den Mindestverkaufspreis gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 fest, oder sie beschließt, den Angeboten nicht stattzugeben.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Ständige Ausschreibung für den Wiederverkauf von 92 765 t Weichweizen aus Beständen der dänischen Interventions-
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VERORDNUNG (EG) Nr. 147/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für den Wiederverkauf von Weichweizen aus
Beständen der belgischen Interventionsstelle auf dem Binnenmarkt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der
Kommission vom 28. Juli 1993 über das Verfahren und
die Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus
Beständen der Interventionsstellen (2) wird das von der
Interventionsstelle gekaufte Getreide im Rahmen einer
Ausschreibung zu Preisen verkauft, die Marktstörungen
ausschließen.

(2) In Belgien befindet sich noch von der Interventionsstelle
angekaufter Weichweizen auf Lager.

(3) Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen in
einem großen Teil der Gemeinschaft fiel die Getreideer-
zeugung im Wirtschaftsjahr 2003/04 erheblich kleiner
aus. Angesichts dieser Lage zogen die Preise an, was
wiederum die Tierhaltung und Futtermittelindustrie, die
ihren Bedarf kaum mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen
decken konnten, vor besondere Schwierigkeiten stellte.

(4) Die Weichweizenbestände der belgischen Interventions-
stelle sollten für den Binnenmarkt bereitgestellt werden.

(5) Angesichts der Lage des Gemeinschaftsmarkts empfiehlt
es sich, die Ausschreibung unter der Zuständigkeit der
Kommission durchzuführen.

(6) In der Mitteilung der belgischen Interventionsstelle an
die Kommission ist die Anonymität der Bieter zu
wahren.

(7) Um die gebotenen technischen Möglichkeiten zu nutzen,
sollte vorgesehen werden, dass die von der Kommission
benötigten Angaben elektronisch zu übermitteln sind.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die belgische Interventionsstelle bietet 68 282 t Weichweizen
aus ihren Beständen im Rahmen einer Dauerausschreibung
zum Verkauf auf dem Binnenmarkt an.

Artikel 2

Der in Artikel 1 genannte Verkauf erfolgt gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93.

Abweichend von der genannten Verordnung gilt jedoch
Folgendes:

a) Die Angebote werden unter Bezugnahme auf die tatsäch-
liche Qualität der Partien ausgestellt, auf die sich die Ange-
bote beziehen;

b) der Mindestverkaufspreis wird so festgesetzt, dass Störungen
des Getreidemarkts vermieden werden.

Artikel 3

Abweichend von Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 beläuft sich die Angebotsgarantie auf 10 EUR/t.

Artikel 4

(1) Die Angebotsfrist der ersten Teilausschreibung endet am
5. Februar 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

Die Angebotsfristen der folgenden Teilausschreibungen enden
jeweils am Donnerstag, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit, ausgenommen
der 8. April und 20. Mai 2004.

Die Angebotsfrist der letzten Teilausschreibung endet am 24.
Juni 2004, 9.00 Uhr Brüsseler Zeit.

(2) Die Angebote sind bei der belgischen Interventionsstelle
einzureichen:

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24.

Artikel 5

Die belgische Interventionsstelle teilt der Kommission die Ange-
bote spätestens zwei Stunden nach Ablauf der Angebotsfrist
mit. Diese Mitteilungen erfolgen per E-Mail gemäß dem Muster
im Anhang.
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(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt geändert
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Artikel 6

Die Kommission setzt den Mindestverkaufspreis gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 fest, oder sie beschließt, den Angeboten nicht stattzugeben.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Ständige Ausschreibung für den Wiederverkauf von 68 282 t Weichweizen aus Beständen der belgischen Interventions-
stelle

Verordnung (EG) Nr. 147/2004

Elektronische Anschrift für die Übermittlung der Angaben gemäß Artikel 5:
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VERORDNUNG (EG) Nr. 148/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

über den Umfang, in dem im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 1279/98 für die Republik
Bulgarien, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, Rumänien, die Republik Polen
und die Republik Ungarn vorgesehenen Zollkontingente für Rindfleisch den im Januar 2004

gestellten Einfuhrlizenzanträgen stattgegeben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1279/98 der Kommission
vom 19. Juni 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu den
gemäß den Beschlüssen 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/
299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG und 2003/285/EG des
Rates für die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik,
die Slowakische Republik, Rumänien, die Republik Polen und
die Republik Ungarn vorgesehenen Zollkontingenten für Rind-
fleisch (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2340/2003 der Kommis-
sion vom 29. Dezember 2003 zur Abweichung, im Jahr 2004,
von der Verordnung (EG) Nr. 1279/98 mit Durchführungsbe-
stimmungen zu den gemäß den Beschlüssen 2003/286/EG,
2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG und
2003/285/EG des Rates für die Republik Bulgarien, die Tsche-
chische Republik, die Slowakische Republik, Rumänien, die Re-
publik Polen und die Republik Ungarn vorgesehenen Zollkon-
tingenten für Rindfleisch (3), insbesondere auf Artikel 1 Absatz
2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit den Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr.
1279/98 werden die Mengen der Erzeugnisse des Rind-
fleischsektors mit Ursprung in Bulgarien, der Tschechi-
schen Republik, der Slowakei, Rumänien, Polen und
Ungarn festsetzt, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 30.
Juni 2004 unter besonderen Bedingungen eingeführt
werden dürfen. Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1279/98 wird mit Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 2340/2003 zur Abweichung, im
Jahr 2004, von der Verordnung (EG) Nr. 1279/98 diese
Menge auf zwei Zeiträume aufgeteilt, von denen der
erste vom 1. Januar bis zum 30. April 2004 reicht.

(2) Für Erzeugnisse des Rindfleischsektors mit Ursprung in
Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen
Republik und Ungarn wurden Anträge auf Einfuhrli-
zenzen in einem Umfang gestellt, dem vollständig statt-
gegeben werden kann.

(3) Bei Erzeugnissen des Rindfleischsektors mit Ursprung in
Polen wurden die verfügbaren Mengen überschritten, so
dass die Antragsmengen gemäß Artikel 4 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1279/98 um einen einheitlichen
Prozentsatz zu kürzen sind.

(4) Für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2004
wurden für Erzeugnisse des Rindfleischsektors mit
Ursprung in Bulgarien und Rumänien Lizenzanträge in
einem Umfang gestellt, der unter den verfügbaren
Mengen liegt. Infolgedessen sind unter Berücksichtigung
der Restmengen aus dem vorangegangenen Zeitraum
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 2340/2003 für jedes dieser Kontingente die
Mengen festzulegen, die im Zeitraum vom 1. Mai bis
zum 30. Juni 2004 verfügbar sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Den für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2004
gestellten Anträgen auf eine Einfuhrlizenz im Rahmen der
Kontingente gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1279/98 wird bis
zu folgenden Mengen stattgegeben:

a) 100 % der beantragten Mengen der Erzeugnisse der KN-
Codes 0201 und 0202 mit Ursprung in Bulgarien, Rumä-
nien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und
Ungarn;

b) 100 % der beantragten Mengen der Erzeugnisse des KN-
Codes 1602 50 mit Ursprung in Rumänien;

c) 0,45080 % der beantragten Mengen der Erzeugnisse der KN-
Codes 0201 und 0202 mit Ursprung in Polen.
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Artikel 2

Für den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2004 können
im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 1279/98 vorgese-
henen Zollkontingente für Rindfleisch mit Ursprung in Bulga-
rien und Rumänien für folgende Mengen Einfuhrlizenzen bean-
tragt werden:

— Bulgarien:

Kontingent mit der laufenden Nummer
09.4651:

235 Tonnen;

— Rumänien:
Kontingent mit der laufenden Nummer
09.4753:

3 944 Tonnen,

Kontingent mit der laufenden Nummer
09.4765:

100 Tonnen,

Kontingent mit der laufenden Nummer
09.4768:

404 Tonnen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 29. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 149/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

mit Sondermaßnahmen zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2246/2003 im Sektor Schweine-
fleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3444/90 der Kommis-
sion vom 27. November 1990 mit Durchführungsbestim-
mungen betreffend die Gewährung von Beihilfen für die private
Lagerhaltung von Schweinefleisch (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 851/2003 (2), insbesondere auf Artikel
11 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Überprüfung der sich ergebenden Lage hat gezeigt, dass
eine übermäßige Inanspruchnahme der mit der Verordnung
(EG) Nr. 2246/2003 der Kommission (3) eingeführten Lagerbei-
hilfenregelung Risiken beinhaltet. Es empfiehlt sich deshalb, die
Anwendung der genannten Verordnung auszusetzen und den
unerledigten Anträgen nicht stattzugeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2246/2003
wird vom 30. Januar bis 5. Februar 2004 ausgesetzt.

(2) Die vom 23. bis 29. Januar 2004 gestellten, in diesem
Zeitraum gegebenenfalls zu genehmigenden Anträge werden
abgelehnt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

29.1.2004L 24/46 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 333 vom 30.11.1990, S. 22.
(2) ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 7.
(3) ABl. L 333 vom 20.12.2003, S. 34.



VERORDNUNG (EG) Nr. 150/2004 DER KOMMISSION
vom 27. Januar 2004

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter
verderblicher Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2700/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis-
sion vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex
der Gemeinschaften (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2286/2003 (4), insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische
Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der
Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verord-
nung festsetzt.

(2) Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln fest-
gelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission
nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung
mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnitts-
werten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/
93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden wie im
Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Januar 2004

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

1.10 Frühkartoffeln/Erdäpfel
0701 90 50

49,01 365,13 448,16 33,78

1.30 Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)
0703 10 19

31,83 237,13 291,05 21,93

1.40 Knoblauch
0703 20 00

139,12 1 036,41 1 272,08 95,87

1.50 Porree
0703 90 00

43,07 320,85 393,81 29,68

1.80 Weißkohl und Rotkohl
0704 90 10

107,45 800,45 982,47 74,04

1.90 Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43 457,63 561,69 42,33

1.100 Chinakohl
ex 0704 90 90

66,91 498,45 611,80 46,11

1.130 Karotten und Speisemöhren
ex 0706 10 00

53,59 399,22 490,01 36,93

1.140 Radieschen
ex 0706 90 90

75,54 562,74 690,70 52,05

1.160 Erbsen (Pisum sativum)
0708 10 00

309,82 2 308,05 2 832,88 213,50

1.170 Bohnen

1.170.1 — Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.)
ex 0708 20 00

144,07 1 073,27 1 317,33 99,28

1.170.2 — Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

133,00 990,81 1 216,11 91,65

1.200 Spargel:

1.200.1 — grüner
ex 0709 20 00

254,89 1 898,86 2 330,65 175,65

1.200.2 — anderer
ex 0709 20 00

529,50 3 944,56 4 841,54 364,88

1.210 Auberginen/Melanzani
0709 30 00

135,38 1 012,21 1 242,39 93,63

1.220 Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var.
Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

68,13 507,55 622,96 46,95

1.230 Pfifferlinge/Eierschwammerl
0709 59 10

994,91 7 411,68 9 097,06 685,59

1.240 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack
0709 60 10

183,37 1 366,00 1 676,62 126,36

1.270 Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)
0714 20 10

89,34 665,51 816,85 61,56

2.30 Ananas, frisch
ex 0804 30 00

122,95 915,90 1 124,18 84,72
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Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

2.40 Avocadofrüchte, frisch
0804 40 00

125,73 936,67 1 149,66 86,64

2.50 Mangofrüchte und Guaven, frisch
ex 0804 50 00

— — — —

2.60 Süßorangen, frisch:

2.60.1 — Blut- und Halbblutorangen
0805 10 10

— — — —

2.60.2 — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

— — — —

2.60.3 — andere
0805 10 50

— — — —

2.70 Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch;
Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten,
frisch:

2.70.1 — Clementinen
ex 0805 20 10

— — — —

2.70.2 — Monreales und Satsumas
ex 0805 20 30

— — — —

2.70.3 — Mandarinen und Wilkings
ex 0805 20 50

— — — —

2.70.4 — Tangerinen und andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

— — — —

2.85 Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch
0805 50 90

77,89 580,24 712,19 53,67

2.90 Pampelmusen und Grapefruits, frisch:

2.90.1 — weiß
ex 0805 40 00

49,84 371,27 455,70 34,34

2.90.2 — rosa
ex 0805 40 00

55,65 414,58 508,86 38,35

2.100 Tafeltrauben
0806 10 10

188,46 1 403,96 1 723,22 129,87

2.110 Wassermelonen
0807 11 00

42,96 320,03 392,81 29,60

2.120 andere Melonen:

2.120.1 — Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente,
Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

43,03 320,54 393,43 29,65

2.120.2 — andere
ex 0807 19 00

100,77 750,66 921,36 69,44

2.140 Birnen

2.140.1 — Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

— — — —

2.140.2 — andere
ex 0808 20 50

— — — —

2.150 Aprikosen/Marillen
ex 0809 10 00

91,22 679,56 834,09 62,86

2.160 Kirschen
0809 20 95
0809 20 05

383,77 2 858,93 3 509,03 264,46
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Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

2.170 Pfirsiche
0809 30 90

147,58 1 099,42 1 349,42 101,70

2.180 Nektarinen
ex 0809 30 10

172,84 1 287,61 1 580,40 119,11

2.190 Pflaumen
0809 40 05

154,29 1 149,37 1 410,73 106,32

2.200 Erdbeeren
0810 10 00

325,66 2 426,04 2 977,70 224,41

2.205 Himbeeren
0810 20 10

304,95 2 271,76 2 788,34 210,14

2.210 Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus
0810 40 30

952,72 7 097,37 8 711,27 656,52

2.220 Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75 1 085,78 1 332,68 100,44

2.230 Granatäpfel
ex 0810 90 95

117,62 876,21 1 075,46 81,05

2.240 Kakis (einschließlich Sharon)
ex 0810 90 95

212,44 1 582,62 1 942,50 146,40

2.250 Litschi-Pflaumen
ex 0810 90 30

— — — —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 151/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Änderung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form
von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung Nr. 1787/2003 (2), insbesondere auf Artikel 31
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungsbeträge, die ab 1. Januar 2004 bei der
Ausfuhr von den im Anhang genannten Erzeugnissen in
Form von Waren, die nicht unter Anhang I des Vertrages
fallen, anzuwenden sind, wurden durch die Verordnung
(EG) Nr. 2346/2003 der Kommission (3) festgesetzt.

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 2346/
2003 enthaltenen Vorschriften und Kriterien auf die
Angaben, über die die Kommission gegenwärtig verfügt,
führt dazu, dass die gegenwärtig geltenden Ausfuhrer-
stattungen entsprechend dem Anhang zu dieser Verord-
nung zu ändern sind.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in der Verordnung (EG) Nr. 2346/2003 festgesetzten
Erstattungssätze werden wie im Anhang zu dieser Verordnung
angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden
Waren ab dem 29. Januar 2004 geltende Erstattungssätze

(EUR/100 kg)

KN-Code Warenbezeichnung Erstat-
tungssätze (1)

ex 0402 10 19 Milch, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von
Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von weniger als 1,5 GHT
(PG 2):

a) bei Ausfuhr von Waren des KN-Codes 3501 —

b) bei Ausfuhr anderer Waren 45,15

ex 0402 21 19 Milch, in Pulverform oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder
anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von 26 GHT (PG 3):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97
hergestellte verbilligte Butter oder Sahne in Form von PG 3 gleichgestellten
Erzeugnissen enthalten 54,05

b) bei der Ausfuhr anderer Waren 72,45

ex 0405 10 Butter, mit einem Fettgehalt von 82 Gewichtshundertteilen (PG 6):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die Billigbutter oder Rahm enthalten und die unter
den in der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Bedingungen herge-
stellt sind 65,10

b) bei der Ausfuhr von Waren des KN-Codes 2106 90 98 mit einem Milchfettge-
halt von 40 GHT oder mehr 129,68

c) bei der Ausfuhr anderer Waren 124,60

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2003 sind diese Sätze nicht anwendbar auf nicht unter Anhang I des Vertrags fallende Erzeugnisse, die nach
Estland, Lettland, Litauen, in die Slowakische Republik, nach Slowenien oder in die Tschechische Republik ausgeführt werden, sowie
auf die in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 999/2003 genannten Erzeugnisse bei der Ausfuhr nach Ungarn. Mit Wirkung
vom 1. November 2003 sind diese Sätze nicht anwendbar auf nicht unter Anhang I des Vertrags fallende Erzeugnisse bei der ausfuhr
nach Malta.

29.1.2004L 24/52 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



VERORDNUNG (EG) Nr. 152/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Erteilung der in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats Januar 2004 gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 327/98 zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom
18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugeständnisse gemäß der
nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels
XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL (1),

gestützt auf den Beschluss 96/317/EG des Rates vom 13. Mai
1996 über den Abschluss der Ergebnisse der Konsultationen
mit Thailand nach Artikel XXIII des GATT (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 327/98 der Kommission
vom 10. Februar 1998 zur Eröffnung und Verwaltung von
Einfuhrzollkontingenten für Reis und Bruchreis (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2458/2001 (4), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Prüfung der Anträge hat ergeben, dass Einfuhrlizenzen für
die beantragten Mengen im Rahmen der Tranche für Januar
2004 nach Anwendung der entsprechenden Verringerungssätze
zu erteilen und die auf die nächste Tranche zu übertragenden
Mengen festzusetzen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für die in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats
Januar 2004 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/98 gestellten
und der Kommission mitgeteilten Anträge werden Einfuhrli-
zenzen unter Anwendung der im Anhang gegebenenfalls fest-
gesetzen Verringerungssätze für die beantragte Reismengen
erteilt.

(2) Die auf die nächste Tranche zu übertragenden Mengen
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

Auf die für die Tranche des Monats Januar 2004 beantragten Mengen anwendbare Verringerungssätze und die auf die
nächste Tranche zu übertragende Mengen:

a) Halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis des KN-Codes 1006 30:

Ursprung
Verringerungssatz für die

Tranche des Monats Januar
2004

Auf die Tranche des Monats Mai 2004
zu übertragende Menge (in t)

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 199,994

Thailand 0 (1) 2 904,686

Australien — —

Andere Ursprünge — —

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.

b) Geschälter Reis des KN-Codes 1006 20:

Ursprung
Verringerungssatz für die

Tranche des Monats Januar
2004

Auf die Tranche des Monats Mai 2004
zu übertragende Menge (in t)

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 11

Thailand — —

Australien 0 (1) 2 608

Andere Ursprünge — —

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.

c) Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00

Ursprung Verringerungssatz für die Tranche des
Monats Januar 2004

Auf die Tranche des Monats Juli 2004
zu übertragende Menge (in t)

Thailand 11,63 —

Australien 0 (1) 3 796

Guyana 0 (1) 2 834

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 607

Andere Ursprünge 75 —

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 153/2004 DER KOMMISSION
vom 28. Januar 2004

zur Änderung der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1503/96 der Kommission
vom 29. Juli 1996 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates betreffend die Erhe-
bung von Einfuhrzöllen im Reissektor (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2294/2003 (4), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 99/2004 der Kommis-
sion (5) wurden die im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle
festgesetzt.

(2) Weicht der berechnete Durchschnitt der Zölle während
ihres Anwendungszeitraums um 10 EUR/t oder mehr
vom festgesetzten Zoll ab, wird letzterer gemäß Artikel
4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 entspre-
chend angepasst. Da dies der Fall ist, sind die mit der
Verordnung (EG) Nr. 99/2004 festgesetzten Zölle anzu-
passen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 99/2004
werden durch die Anhänge I und II zur vorliegenden Verord-
nung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 28. Januar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Festsetzung der Einfuhrzölle für Reis und Bruchreis

(in EUR/t)

KN-Code

Zoll (5)

Drittländer
(außer AKP-Staaten und

Bangladesch) (3)
AKP-Staaten (1) (2) (3) Bangladesch (4) Basmati

Indien und Pakistan (6) Ägypten (8)

1006 10 21 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 23 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 25 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 27 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 92 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 94 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 96 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 10 98 (7) 69,51 101,16 158,25

1006 20 11 197,39 64,75 94,36 148,04

1006 20 13 197,39 64,75 94,36 148,04

1006 20 15 197,39 64,75 94,36 148,04

1006 20 17 244,77 81,33 118,04 0,00 183,58

1006 20 92 197,39 64,75 94,36 148,04

1006 20 94 197,39 64,75 94,36 148,04

1006 20 96 197,39 64,75 94,36 148,04

1006 20 98 244,77 81,33 118,04 0,00 183,58

1006 30 21 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 23 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 25 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 27 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 42 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 44 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 46 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 48 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 61 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 63 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 65 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 67 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 30 92 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 94 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 96 365,18 115,42 167,68 273,89

1006 30 98 (7) 133,21 193,09 312,00

1006 40 00 (7) 41,18 (7) 96,00

(1) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in den AKP-Staaten gilt der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2286/2002 des Rates (ABl. L 348 vom 21.12.2002, S. 5) und
der geänderten Verordnung (EG) Nr. 638/2003 der Kommission (ABl. L 93 vom 10.4.2003, S. 3) festgelegte Zoll.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 wird bei der unmittelbaren Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean in das überseeische Departement Réunion kein Zoll erhoben.

(3) Der bei der Einfuhr von Reis in das überseeische Departement Réunion zu erhebende Zoll ist in Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 festgesetzt.
(4) Bei der Einfuhr von Reis, ausgenommen Bruchreis (KN-Code 1006 40 00), mit Ursprung in Bangladesch gilt der im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des

Rates (ABl. L 337 vom 4.12.1990, S. 1) und der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 862/91 der Kommission (ABl. L 88 vom 9.4.1991, S. 7) festgelegte Zoll.
(5) Gemäß Artikel 101 Absatz 1 des geänderten Beschlusses 91/482/EWG des Rates (ABl. L 263 vom 19.9.1991, S. 1) werden Erzeugnisse mit Ursprung in überseeischen

Ländern und Gebieten zollfrei eingeführt.
(6) Für geschälten Reis der Sorte Basmati, der seinen Ursprung in Indien und Pakistan hat, wird eine Ermäßigung um 250 EUR/t berücksichtigt (Artikel 4a der geänderten

Verordnung (EG) Nr. 1503/96).
(7) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
(8) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in und Herkunft aus Ägypten gilt der im Rahmen der Verordnungen (EG) Nr. 2184/96 des Rates (ABl. L 292 vom 15.11.1996,

S. 1) und (EG) Nr. 196/97 der Kommission (ABl. L 31 vom 1.2.1997, S. 53) festgelegte Zoll.
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ANHANG II

Berechnung des im Sektor Reis zu erhebenden Einfuhrzolls

Paddy
Indica Japonica

Reisbruch
Geschält Geschliffen Geschält Geschliffen

1. Einfuhrzoll (EUR/t) (1) 244,77 416,00 197,39 365,18 (1)

2. Berechnungsbestandteile

a) cif-Preis Arag (EUR/t) — 292,26 205,25 363,51 431,41 —

b) fob-Preis (EUR/t) — — — 339,54 407,44 —

c) Frachtkosten (EUR/t) — — — 23,97 23,97 —

d) Quelle — USDA und
Operator

USDA und
Operator

Operator Operator —

(1) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
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RICHTLINIE 2003/114/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 22. Dezember 2003

zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und
Süßungsmittel

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Lebensmittelzusatzstoffe dürfen nur dann zur Verwen-
dung in Lebensmitteln zugelassen werden, wenn sie
Anhang II der Richtlinie 89/107/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Zusatzstoffe, die in
Lebensmitteln verwendet werden dürfen (3), entsprechen.

(2) Die Richtlinie 95/2/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Februar 1995 über andere Lebensmit-
telzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel (4)
enthält eine Liste von Lebensmittelzusatzstoffen, die in
der Gemeinschaft verwendet werden dürfen, und legt
deren Verwendungsbedingungen fest.

(3) Seit der Verabschiedung der Richtlinie 95/2/EG hat sich
der Bereich der Lebensmittelzusatzstoffe technisch
weiterentwickelt. Sie sollte angepasst werden, um diesen
Entwicklungen Rechnung zu tragen.

(4) Die Richtlinie 88/388/EWG des Rates vom 22. Juni
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Aromen zur Verwendung in
Lebensmitteln und über Ausgangsstoffe für ihre Herstel-
lung (5) schreibt die Annahme eines Verzeichnisses von
Zusatzstoffen vor, die zur Lagerung und Verwendung
von Aromen erforderlich sind, sowie die Annahme
sämtlicher besonderer Bedingungen für die Verwendung
dieser Zusatzstoffe, die zum Schutz der öffentlichen
Gesundheit und zur Gewährleistung eines fairen Handels
erforderlich sein könnten.

(5) Es ist angezeigt, diese Bestimmungen über Zusatzstoffe,
die für die Lagerung und Verwendung von Aromen
erforderlich sind, in die Richtlinie 95/2/EG aufzu-
nehmen, um zur Transparenz und Kohärenz des
Gemeinschaftsrechts beizutragen und um den Lebens-
mittelherstellern, vor allem kleinen und mittelgroßen
Unternehmen, die Einhaltung der gemeinschaftsrechtli-
chen Vorschriften über Lebensmittelzusatzstoffe zu
erleichtern. Hinzu kommt, dass gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allge-
meinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmit-
telrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren
zur Lebensmittelsicherheit (6) die Aromen unter den
Begriff „Lebensmittel“ fallen.

(6) Einerseits sollte zwar die Verwendung von Zusatzstoffen,
die zur Gewährleistung der Sicherheit und Qualität von
Aromen und zur Erleichterung ihrer Lagerung und
Verwendung erforderlich sind, zugelassen werden, ande-
rerseits sollte aber die Menge der in diesen Aromen
enthaltenen Zusatzstoffe das zur Erzielung der beabsich-
tigten Wirkung erforderliche Minimum nicht über-
steigen. Außerdem sollte gewährleistet werden, dass den
Verbrauchern korrekte, angemessene und nicht in die
Irre führende Angaben über die Verwendung von
Zusatzstoffen gemacht werden.

(7) Die Verwendung eines Aromas hat in der Regel das
Vorhandensein nur einer geringen Menge eines Zusatz-
stoffs in dem betreffenden Lebensmittel zur Folge, und
dieser hat dort keine technologische Wirkung. Hat
jedoch unter bestimmten Umständen der Zusatzstoff
eine technologische Wirkung in dem zusammenge-
setzten Lebensmittel, so sollte er nicht als Zusatzstoff des
Aromas, sondern als Zusatzstoff des zusammengesetzten
Lebensmittels betrachtet werden, und es sollten die
einschlägigen Vorschriften für den Zusatzstoff in dem
betreffenden Lebensmittel gelten, einschließlich der
Etikettierungsvorschriften der Richtlinie 2000/13/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März
2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung
von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (7).

(8) Gemäß der Richtlinie 88/388/EWG sollten die Lebens-
mittelhersteller über die Konzentrationen aller Zusatz-
stoffe in Aromen informiert werden, damit sie die
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften einhalten können.
Die genannte Richtlinie schreibt auch die mengenmäßige
Angabe jedes Bestandteils vor, für den eine mengen-
mäßige Beschränkung in dem betreffenden Lebensmittel
gilt. Eine mengenmäßige Beschränkung wird entweder
numerisch oder nach dem Grundsatz „quantum satis“
ausgedrückt.
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(9) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist es zur
Verwirklichung des grundlegenden Ziels des einheitli-
chen Marktes und eines hohen Maßes an Verbraucher-
schutz erforderlich und angemessen, Vorschriften für die
Verwendung von Zusatzstoffen in Aromen zu erlassen.
Diese Richtlinie geht gemäß Artikel 5 Absatz 3 des
Vertrags nicht über das zur Erreichung der angestrebten
Ziele erforderliche Maß hinaus.

(10) Entsprechend dem Antrag eines Mitgliedstaats und der
Stellungnahme des mit dem Beschluss 97/579/EG der
Kommission vom 23. Juli 1997 zur Einsetzung der
Wissenschaftlichen Ausschüsse im Bereich der Verbrau-
chergesundheit und der Lebensmittelsicherheit (1) einge-
setzten Wissenschaftlichen Ausschusses „Lebensmittel“
sollte hydriertes Poly-1-decen, das gemäß der Richtlinie
89/107/EWG auf nationaler Ebene zugelassen wurde,
auch auf Gemeinschaftsebene zugelassen werden.

(11) Biphenyl (E 230), Orthophenylphenol (E 231) und
Natriumorthophenylphenol (E 232) sind in der Richtlinie
95/2/EG als Konservierungsmittel für Zitrusfrüchte
aufgeführt. Sie fallen jedoch unter die Definition der
Pflanzenschutzmittel der Richtlinie 91/414/EWG des
Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln (2). Daher sollten sie nicht mehr in
den Geltungsbereich der Richtlinie 95/2/EG fallen. Die
Mitgliedstaaten und die Kommission sollten dafür
sorgen, dass keine Regelungslücke im Hinblick auf diese
Stoffe besteht. Die Zulassung dieser Stoffe zur Vermark-
tung als Pflanzenschutzmittel sollte möglichst rasch
erfolgen.

(12) Der Wissenschaftliche Ausschuss „Lebensmittel“ hat am
4. April 2003 erklärt, dass der vorläufige Wert für die
annehmbare tägliche Aufnahme von E 214 bis E 219 p-
Hydroxybenzoesäure-Alkylestern und deren Natrium-
salzen aufgehoben werden sollte, wenn keine weiteren
Daten in Bezug auf Aufnahme und Toxizität vorgelegt
werden.

(13) Die Richtlinie 95/2/EG sollte daher entsprechend
geändert werden.

(14) Die Richtlinie 67/427/EWG des Rates vom 27. Juni
1967 über die Verwendung gewisser konservierender
Stoffe für die Oberflächenbehandlung von Zitrusfrüchten
sowie über Überwachungsmaßnahmen zum Nachweis
und zur Bestimmung der konservierenden Stoffe in und
auf Zitrusfrüchten (3) legt Überwachungsmaßnahmen für
konservierende Stoffe in und auf Zitrusfrüchten fest. Da
diese Stoffe gemäß der Richtlinie 95/2/EG nicht mehr
zur Verwendung in Zitrusfrüchten zugelassen sind, muss
die Richtlinie 67/427/EWG aufgehoben werden.

(15) Gemäß Artikel 6 der Richtlinie 89/107/EWG wurde der
Wissenschaftliche Ausschuss „Lebensmittel“ zur
Annahme von Bestimmungen konsultiert, die Auswir-
kungen auf die öffentliche Gesundheit haben können —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 95/2/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe v) erhält folgende Fassung:

„v) ‚Stabilisatoren‘ sind Stoffe, die es ermöglichen, den
physikalisch-chemischen Zustand eines Lebensmittels
aufrechtzuerhalten; zu den Stabilisatoren zählen Stoffe,
die es ermöglichen, die einheitliche Dispersion zweier
oder mehrerer nicht mischbarer Phasen in einem
Lebensmittel aufrechtzuerhalten, Stoffe, durch welche
die vorhandene Farbe eines Lebensmittels stabilisiert,
bewahrt oder intensiviert wird, und Stoffe, die die
Bindefähigkeit eines Lebensmittels verbessern,
einschließlich der Bildung von Proteinvernetzungen, die
die Bindung von Lebensmittelstücken in rekonstituierte
Lebensmittel ermöglichen.“

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Zusatzstoffe in Lebensmitteln sind zulässig,

a) wenn bei zusammengesetzten Lebensmitteln, die
nicht in Artikel 2 Absatz 3 aufgeführt sind, der
Zusatzstoff in einem der Bestandteile des zusammen-
gesetzten Lebensmittels zugelassen ist,

b) wenn bei Lebensmitteln, denen ein Aroma zugesetzt
wurde, der Lebensmittelzusatzstoff gemäß dieser
Richtlinie in dem Aroma zulässig ist und über das
Aroma in das Lebensmittel gelangt ist, sofern der
Lebensmittelzusatzstoff keine technologische Wirkung
in dem fertigen Lebensmittel ausübt, oder

c) wenn das Lebensmittel ausschließlich für die Zuberei-
tung eines zusammengesetzten Lebensmittels
bestimmt ist und dieses zusammengesetzte Lebens-
mittel den Bestimmungen dieser Richtlinie genügt.“

b) Folgender Absatz wird angefügt:

„(3) Die Menge der in Aromen enthaltenen Zusatz-
stoffe muss auf das zur Gewährleistung der Sicherheit,
Qualität und besseren Lagerfähigkeit der Aromen erfor-
derliche Mindestmaß begrenzt sein. Außerdem darf das
Vorhandensein von Zusatzstoffen in den Aromen die
Verbraucher nicht in die Irre führen und keine Gefahr
für ihre Gesundheit darstellen. Übt das Vorhandensein
eines Zusatzstoffs in einem Lebensmittel infolge der
Verwendung eines Aromas in dem Lebensmittel eine
technologische Wirkung aus, so ist er als Zusatzstoff des
Lebensmittels und nicht als Zusatzstoff des Aromas zu
betrachten.“

3. Die Anhänge werden gemäß dem Anhang der vorliegenden
Richtlinie geändert.

Artikel 2

(1) Die Kommission und die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit überprüfen vor dem 1. Juli 2004 die
Bedingungen für die Verwendung der Zusatzstoffe E 214 bis
E 219.
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(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat vor dem 27. Januar 2006 einen Bericht über die Fort-
schritte bei der erneuten Bewertung von Zusatzstoffen vor.
Diese erneute Bewertung konzentriert sich insbesondere auf
E 432 bis E 436 (Polysorbate), E 251 und E 252 (Nitrate)
sowie E 249 und E 250 (Nitrite).

Artikel 3

Die Richtlinie 67/427/EWG wird aufgehoben.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
nachzukommen, so dass:

— der Handel mit Erzeugnissen, die dieser Richtlinie entspre-
chen, sowie die Verwendung dieser Erzeugnisse bis zum 27.
Juli 2005 zugelassen wird,

— der Handel mit Erzeugnissen, die dieser Richtlinie nicht
entsprechen, sowie die Verwendung dieser Erzeugnisse bis
zum 27. Januar 2006 verboten wird; Erzeugnisse, die vor
diesem Datum in Verkehr gebracht oder etikettiert wurden
und die dieser Richtlinie nicht entsprechen, können jedoch
bis zum Abbau der Vorräte vermarktet werden.

Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

Artikel 5

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 6

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
A. MATTEOLI
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ANHANG

Die Anhänge der Richtlinie 95/2/EG werden wie folgt geändert:

1. Anhang I wird wie folgt geändert:

a) Bemerkung 2 erhält folgende Fassung:

„2. Die unter E 407, E 407a und E 440 aufgeführten Stoffe können mit Zuckerarten standardisiert werden, wenn dies neben der Nummer und
der Bezeichnung zusätzlich vermerkt wird.“

b) In der Liste der Zusatzstoffe:

— wird der gesamte Eintrag für E 170 durch „E 170 Calciumcarbonat“ ersetzt,

— wird im Eintrag für E 466 die Bezeichnung „Cellulosegummi“ hinzugefügt und

— wird im Eintrag für E 469 die Bezeichnung „Enzymatisch hydrolysierter Cellulosegummi“ hinzugefügt.

2. Anhang II wird wie folgt geändert:

a) Die Bezeichnung „E 170 Calciumcarbonate“ wird im gesamten Text durch „E 170 Calciumcarbonat“ ersetzt.

b) In der Liste der Zusatzstoffe und der Höchstmengen wird unter der Rubrik „Kakao- und Schokoladenerzeugnisse gemäß Richtlinie 2000/36/EG“
Folgendes hinzugefügt:

„E 472c Zitronensäureester von
Mono- und Diglyce-
riden von Fettsäuren

quantum satis“

c) In der Liste der Zusatzstoffe und der Höchstmengen wird unter der Rubrik „Nicht verarbeitetes Obst und Gemüse, gefroren oder tiefgefroren;
nicht verarbeitetes verzehrfertiges Obst und Gemüse, vorverpackt und gekühlt, und nicht verarbeitete und geschälte Kartoffeln, vorverpackt“
Folgendes eingefügt:

„E 296 Apfelsäure quantum satis (nur für geschälte Kartoffeln)“

d) In der Liste der Zusatzstoffe und der Höchstmengen wird unter der Rubrik „Obstkompott“ Folgendes hinzugefügt:

„E 440 Pektin
E 509 Calciumchlorid

quantum satis (ausgenommen Apfelkompott)“

e) In der Liste der Zusatzstoffe und der Höchstmengen wird unter der Rubrik „Mozzarella- und Molkenkäse“ Folgendes eingefügt:

„E 460ii Cellulosepulver quantum satis (nur für zerkleinerten Käse und Schnittkäse)“

f) Am Ende des Anhangs werden die folgenden Zeilen hinzugefügt:

„UHT-Ziegenmilch E 331 Natriumcitrate 4 g/l

Kastanien in Flüssigkeit E 410 Johannisbrotkernmehl
E 412 Guarkernmehl
E 415 Xanthan

quantum satis“

3. Anhang III wird wie folgt geändert:

A. Teil A wird wie folgt geändert:

a) Die Rubrik „Vorgebackene und abgepackte Backwaren für den Einzelhandel“ erhält folgende Fassung: „Für den Einzelhandel bestimmte vorge-
backene und abgepackte Backwaren und für den Einzelhandel bestimmtes brennwertvermindertes Brot“.

b) Am Ende dieses Teils werden die folgenden Zeilen hinzugefügt:

„Gekochte Edelkrebsschwänze sowie abge-
packte marinierte, gekochte Weichtiere

2 000

Aromen 1 500“
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B. Teil C wird wie folgt geändert:

a) Folgende Zeilen werden gestrichen:

„E 230 Biphenyl, Diphenyl Oberflächenbehandlung von
Zitrusfrüchten

70 mg/kg

E 231 Orthophenylphenol (*)
Oberflächenbehandlung von
Zitrusfrüchten

12 mg/kg einzeln oder in
Kombination, ausgedrückt als
Orthophenylphenol

E 232 Natriumorthophenylphenol (*)

9
>=

>;

(*) Die Streichung von E 231 Orthophenylphenol und E 232 Natriumorthophenylphenol tritt in Kraft, sobald Anforderungen an die Kennzeichnung von
Lebensmitteln, die mit diesen Substanzen behandelt wurden, durch gemeinschaftliche Rechtsvorschriften über den Höchstgehalt an Pestizidrückständen
anwendbar sind.“

b) unter „E 1105“ wird folgendes Lebensmittel hinzugefügt:

„Wein im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1493/1999 (*) und ihrer Durchführungs-
verordnung (EG) Nr. 1622/2000 (**)

zur Erinnerung

(*) Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein (ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1). Zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1795/2003 der Kommission (ABl. L 262 vom 14.10.2003, S. 13).

(**) ** Verordnung (EG) Nr. 1622/2000 der Kommission vom 24. Juli 2000 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 über die
gemeinsame Marktorganisation für Wein und zur Einführung eines Gemeinschaftskodex der önologischen Verfahren und Behandlungen (ABl. L 194 vom
31.7.2000, S. 1). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1410/2003 (ABl. L 201 vom 8.8.2003, S. 9).“

C) Teil D wird wie folgt geändert:

a) Am Ende dieses Teils werden folgende Lebensmittel und Höchstmengen hinzugefügt:

„E 310 Propylgallat Ätherische Öle 1 000 mg/kg (Gallate und BHA, einzeln
oder in Kombination)E 311 Octylgallat

E 312 Dodecylgallat

E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) Andere Aromen als ätherische Öle 100 mg/kg (Gallate, einzeln oder in
Kombination) oder 200 mg/kg (BHA)“

b) In der Liste der Lebensmittel zu E 315 und E 316 erhält die Rubrik „Haltbar gemachte und teilweise haltbar gemachte Fleischerzeugnisse“
folgende Fassung: „Gepökelte Fleischerzeugnisse und haltbar gemachte Fleischerzeugnisse“.

4. Anhang IV wird wie folgt geändert:

a) Bei E 338 bis E 452 werden folgendes Lebensmittel und folgende Höchstmenge hinzugefügt:

„Aromen 40 g/kg“

b) Bei E 338 bis E 452 werden folgende Lebensmittel und folgende Höchstmenge gestrichen:

„Apfel- und Birnenwein 2 g/l“

c) Bei E 416 werden folgendes Lebensmittel und folgende Höchstmenge hinzugefügt:

„Aromen 50 g/kg“

d) Bei E 432 bis E 436 werden folgende Lebensmittel und folgende Höchstmengen hinzugefügt:

„Aromen, ausgenommen flüssige Rauch-
aromen und Aromen auf der Basis von
Gewürzoleoresin (*)

10 g/kg

Lebensmittel, die flüssige Raucharomen
und Aromen auf der Basis von Gewürzo-
leoresin enthalten

1 g/kg

(*) Gewürzoleoresin ist definiert als Gewürzextrakt, bei dem das Extraktionslösungsmittel verdampft wurde, so dass ein Gemisch des flüchtigen Öls und des harzigen
Materials des Gewürzes übrigbleibt“
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e) Bei E 444 werden folgendes Lebensmittel und folgende Höchstmenge hinzugefügt:

„aromatisierte trübe Spirituosen mit einem
Alkoholgehalt von weniger als 15 %

300 mg/l“

f) Nach der Liste der Lebensmittel und der Höchstmengen für E 535 bis E 538 wird folgender Eintrag betreffend E 551 eingefügt:

„E 551 Siliciumdioxid Aromen 50 g/kg“

g) Bei E 900 werden folgendes Lebensmittel und folgende Höchstmenge hinzugefügt:

„Aromen 10 mg/kg“

h) In der Liste der Lebensmittel und der Höchstmengen für E 901 bis E 904 wird der Eintrag „E 903 Carnaubawachs“ gestrichen und nach dem
Eintrag „E 904 Schellack“ wird folgender Eintrag zu E 903 hinzugefügt:

„E 903 Carnaubawachs Als Überzugmittel nur für:

— Süßwaren (auch Schokolade) 500 mg/kg

1 200 mg/kg (nur für Kaugummi)

— mit Schokolade überzogene kleine
feine Backwaren

200 mg/kg

— Knabbererzeugnisse 200 mg/kg

— Nüsse 200 mg/kg

— Kaffeebohnen 200 mg/kg

— Nährstoffzusätze 200 mg/kg

— Frische Zitrusfrüchte, Melonen, Äpfel,
Birnen, Pfirsiche und Ananas (nur
Oberflächenbehandlung)

200 mg/kg“

i) Bei E 459 werden folgende Lebensmittel und folgende Höchstmengen hinzugefügt:

„Eingekapselte Aromen in

— aromatisiertem Tee und sofort lösli-
chem aromatisiertem Getränkepulver

500 mg/l

— aromatisierten Knabbererzeugnissen 1 g/kg in verzehrfertigen oder nach den
Anweisungen des Herstellers rekonsti-
tuierten Lebensmitteln“

j) Am Ende des Anhangs werden die folgenden Zeilen hinzugefügt:

„E 907 Hydriertes Poly-1-decen Als Überzugmittel für

— Zuckerwaren 2 g/kg

— Trockenfrüchte 2 g/kg

E 1505 Triethylcitrat Aromen 3 g/kg aus allen Quellen in verzehrfertigen
oder nach den Anweisungen des Herstellers
rekonstituierten Lebensmitteln, einzeln
oder kombiniert. Bei Getränken beträgt die
Höchstmenge an E 1520 1 g/l

E 1517 Glycerindiacetat (Diacetin)

E 1518 Glycerintriacetat (Triacetin)

E 1520 1,2-Propandiol (Propylenglykol)

E 1519 Benzylalkohol Aromen für

— Liköre, aromatisierte Weine, aromati-
sierte Getränke auf Weinbasis, aromati-
sierte Weinerzeugnisse, Cocktails

100 mg/l

— Süßwaren, einschließlich Schokolade,
und feine Backwaren

250 mg/kg aus allen Quellen in verzehr-
fertigen oder nach den Anweisungen des
Herstellers rekonstituierten Lebensmitteln“
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5. Anhang V wird wie folgt geändert:
a) Am Ende wird die folgende Zeile hinzugefügt:

„E 555 Kaliumaluminiumsilicat In E 171 Titandioxid und E 172 Eisenoxide und hydroxide (maximal 90 %, bezogen auf
das Pigment)“

b) Für E 468 wird die Bezeichnung „Vernetzter Cellulosegummi“ hinzugefügt.

6. Anhang VI wird wie folgt geändert:
a) In der einführenden Anmerkung wird nach dem ersten Absatz folgender Absatz eingefügt:

„Säuglings- und Kleinkindernahrung und Beikost darf durch den Zusatz von Vitaminpräparaten oder von Zubereitungen mit mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren bedingtes E 1450 Stärkenatriumoctenylsuccinat enthalten. In dem verzehrfertigen Erzeugnis dürfen nicht mehr als 100 mg/
kg E 1450 aus Vitaminpräparaten und 1 000 mg/kg E 1450 aus Zubereitungen mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren vorhanden sein.“

b) Teil 4 wird wie folgt geändert:
— Der Titel erhält folgende Fassung:

„LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE, DIE IN DIÄTETISCHER SÄUGLINGS- UND KLEINKINDERNAHRUNG FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE
ZWECKE IM SINNE DER RICHTLINIE 1999/21/EG (*) ZUGELASSEN SIND

(*) Richtlinie 1999/21/EG der Kommission vom 25. März 1999 über diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ABl. L
91 vom 7.4.1999, S. 29).“

— In der Tabelle wird folgende Zeile hinzugefügt:

„E 472c Zitronensäureester von Mono- und
Diglyceriden von Fettsäuren

7,5 g/l für Erzeugnisse, die als Pulver
verkauft werden

Ab Geburt“

9 g/l für Erzeugnisse, die als Flüssigkeit
verkauft werden
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RICHTLINIE 2003/115/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 22. Dezember 2003

zur Änderung der Richtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet
werden dürfen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozia-
lausschusses (2),

nach Anhörung des Wissenschaftlichen Lebensmittelaus-
schusses gemäß Artikel 6 der Richtlinie 89/107/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Zusatzstoffe, die in Lebens-
mitteln verwendet werden dürfen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 94/35/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. Juni 1994 über Süßungsmittel,
die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen (5), legt
eine Liste von Süßungsmitteln fest, die in der Gemein-
schaft verwendet werden dürfen, wobei auch die Bedin-
gungen für ihre Verwendung angegeben werden.

(2) Seit 1996 hat der Wissenschaftliche Lebensmittelaus-
schuss zwei neue Süßungsmittel, Sucralose und
Aspartam-Acesulfamsalz, als für die Verwendung in
Lebensmitteln zulässig eingestuft.

(3) Die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Lebensmittel-
ausschusses zu Cyclohexansulfamidsäure und ihren
Natrium- und Calciumsalzen (die die Festsetzung einer
neuen zulässigen Tagesdosis — Acceptable Daily Intake,
ADI — zur Folge hatte) sowie neuere Studien zur
Aufnahme von Cyclamaten führen zu einer Verringerung
der Verwendungshöchstmengen für Cyclohexansulfa-
midsäure und ihre Natrium- und Calciumsalze.

(4) Die Bezeichnung bestimmter Lebensmittelkategorien in
der Richtlinie 94/35/EG sollte angepasst werden, um der
Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungs-
ergänzungsmittel (6) und den Einzelrichtlinien, die für

einige in Anhang I der Richtlinie 89/398/EWG des
Rates (7) genannte Gruppen von Lebensmitteln erlassen
wurden, Rechnung zu tragen.

(5) Die Verwendung der betreffenden Lebensmittelzusatz-
stoffe erfüllt die allgemeinen Kriterien des Anhangs II
der Richtlinie 89/107/EWG.

(6) Die Artikel 53 und 54 der Verordnung (EG) Nr. 178/
2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts,
zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur
Lebensmittelsicherheit (8) legen Verfahren für Sofortmaß-
nahmen in Bezug auf Lebensmittel mit Ursprung in der
Gemeinschaft oder aus Drittländern eingeführte Lebens-
mittel fest. Sie erlauben der Kommission, solche
Maßnahmen in Situationen zu ergreifen, in denen
Lebensmittel wahrscheinlich ein ernstes Risiko für die
Gesundheit von Mensch oder Tier oder für die Umwelt
darstellen und diesem Risiko durch Maßnahmen des/der
betreffenden Mitgliedstaates/en nicht auf zufrieden stel-
lende Weise begegnet werden kann.

(7) Die zur Durchführung der Richtlinie 94/35/EG erforder-
lichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/
468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission über-
tragenen Durchführungsbefugnisse (9) erlassen werden.

(8) Die Richtlinie 94/35/EG sollte daher entsprechend
geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 94/35/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Nach dem in Artikel 7 genannten Verfahren kann
entschieden werden,
— ob ein bestimmtes Lebensmittel als ein unter eine Kate-

gorie nach der Spalte III des Anhangs fallendes Lebens-
mittel anzusehen ist, wenn unterschiedliche Auffas-
sungen darüber bestehen, ob im Rahmen dieser Richt-
linie Süßungsmittel in diesem Lebensmittel verwendet
werden dürfen, und
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— ob ein im Anhang aufgeführter und in der Menge
‚quantum satis‘ zugelassener Lebensmittelzusatzstoff im
Einklang mit den in Artikel 2 genannten Kriterien
verwendet wird.“

2. Dem Artikel 5 Absatz 2 wird folgender dritter Gedanken-
strich angefügt:
„— Aspartam- und Acesulfamsalze: ‚Enthalten eine Phenyla-

laninquelle‘.“

3. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Artikel 7

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 58 der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (*) eingesetzten Ständigen
Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit
(nachstehend ‚Ausschuss‘ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG (**) unter
Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/469/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(*) ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1.
(**) Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999

zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der
der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse
(ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23).“

4. Der Anhang wird gemäß dem Anhang dieser Richtlinie
geändert.

Artikel 2

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem
Rat spätestens zum 29. Januar 2006 einen Bericht über den
Stand der laufenden Neubewertungen von Zusatzstoffen sowie
den vorläufigen Zeitplan für künftige Neubewertungen, insbe-
sondere von Sucralose und Aspartam-Acesulfamsalz, vor. Diese
Neubewertungen erfolgen auf der Grundlage der von den
Mitgliedstaaten bereitgestellten Verbrauchsdaten und tragen den
Auswirkungen der Zusatzstoffe auf Risikogruppen Rechnung.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
nachzukommen, um

— den Handel mit sowie die Verwendung von Erzeugnissen,
die dieser Richtlinie entsprechen, spätestens zum 29. Januar
2005 zuzulassen;

— den Handel mit sowie die Verwendung von Erzeugnissen,
die dieser Richtlinie nicht entsprechen, spätestens zum 29.
Juli 2005 zu untersagen; jedoch können Erzeugnisse, die
dieser Richtlinie nicht entsprechen und vor diesem Zeit-
punkt in Verkehr gebracht wurden, bis zum 29. Januar
2006 vermarktet werden.

Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

P. COX

Der Präsident

Im Namen des Rates
A.MATTEOLI

Der Präsident
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ANHANG

Der Anhang der Richtlinie 94/35/EG wird wie folgt geändert:

1. In Spalte III der Tabellen werden folgende Kategorien von Lebensmitteln umbenannt:

a) „Vollständige Zubereitungen, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt sind“ in „Lebensmittel
für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung im Sinne der Richtlinie 1996/8/EG (*)“;

b) „Vollständige Zubereitungen und Ernährungszusätze, die unter ärztlicher Kontrolle eingenommen werden“ in
„Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke im Sinne der Richtlinie 1999/21/EG (**)“;

c) „Nahrungsergänzungsmittel/Diätergänzungsstoffe in flüssiger Form“ in „Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der
Richtlinie 2002/46/EG (***) in flüssiger Form“;

d) „Nahrungsergänzungsmittel/Diätergänzungsstoffe in fester Form“ in „Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der
Richtlinie 2002/46/EG in fester Form“;

e) „Nahrungsergänzungsmittel/Bestandteile einer Diät auf Vitamin- und/oder Mineralstoffbasis in Form von Sirup
oder Kautabletten“ in „Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG auf Vitamin- und/oder
Mineralstoffbasis in Form von Sirup oder Kautabletten“.

2. Nach den Tabellen werden folgende Fußnoten eingefügt:

„(*) Richtlinie 96/8/EG der Kommission vom 26. Februar 1996 über Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur
Gewichtsverringerung (ABl. L 55 vom 6.3.1996, S. 22).

(**) Richtlinie 1999/21/EG der Kommission vom 25. März 1999 über diätetische Lebensmittel für besondere medi-
zinische Zwecke (ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 29).

(***) Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel (ABl. L 183 vom 12.7.2002, S. 51).“

3. Unter E 951 „Aspartam“ wird folgende Kategorie unter „Süßwaren“ eingefügt:

„— Essoblaten 1 000 mg/kg“

4. Unter E 952 Cyclohexansulfamidsäure und ihre Na- und Ca-Salze:

a) wird für folgende Kategorien von Lebensmitteln die Verwendungshöchstmenge von „400 mg/l“ auf „250 mg/l“
herabgesetzt:

— brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte aromatisierte Getränke auf Wasserbasis,

— brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Getränke auf der Basis von Milch und Milchpro-
dukten oder auf Fruchtsaftbasis;

b) werden folgende Kategorien von Lebensmitteln und Verwendungshöchstmengen gestrichen:

„— Zuckerwaren ohne Zuckerzusatz 500 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Süßwaren auf Kakao- oder
Trockenfruchtbasis

500 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Süßwaren auf Stärkebasis 500 mg/kg

— Kaugummi ohne Zuckerzusatz 1 500 mg/kg

— Ohne Zuckerzusatz hergestellte, sehr kleine Süßwaren zur Erfrischung des Atems 2 500 mg/kg

— Brennwertvermindertes oder ohne Zuckerzusatz hergestelltes Speiseeis 250 mg/kg“
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5. Folgende Tabellen werden angefügt:

„EG Nr. Name Lebensmittel Verwendungs-
höchstmengen

E 955 Sucralose Nichtalkoholische Getränke

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte aromatisierte Getränke auf
Wasserbasis

300 mg/l

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Getränke auf der Basis von
Milch und Milchprodukten oder auf Fruchtsaftbasis

300 mg/l

Dessertspeisen und ähnliche Erzeugnisse

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte aromatisierte Dessertspeisen
auf Wasserbasis

400 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Zubereitungen auf der Basis
von Milch und Milchprodukten

400 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Obst und Gemüse

400 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Eiern

400 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Getreide

400 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Fetten

400 mg/kg

— ‚Snacks‘: gesalzene und trockene Knabbererzeugnisse auf der Basis von Stärke oder
Nüssen und Haselnüssen, vorverpackt und bestimmte Aromen enthaltend

200 mg/kg

Süßwaren

— Zuckerwaren ohne Zuckerzusatz 1 000 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Süßwaren auf Kakao- oder
Trockenfruchtbasis

800 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Süßwaren auf Stärkebasis 1 000 mg/kg

— Eistüten und -waffeln ohne Zuckerzusatz 800 mg/kg

— Essoblaten 800 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Brotaufstriche auf Kakao-,
Milch-, Trockenfrucht- oder Fettbasis

400 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Frühstücksgetreideerzeug-
nisse mit einem Faseranteil von mehr als 15 % und einem Kleieanteil von mindestens
20 %

400 mg/kg

— Ohne Zuckerzusatz hergestellte sehr kleine Süßwaren zur Erfrischung des Atems 2 400 mg/kg

— Stark aromatisierte Rachenerfrischungspastillen ohne Zuckerzusatz 1 000 mg/kg

— Kaugummi ohne Zuckerzusatz 3 000 mg/kg

— Brennwertverminderte Süßwaren in Tafelform 200 mg/kg

— Apfel- und Birnenwein 50 mg/l

— Getränke aus einer Mischung von Bier, Apfelwein, Birnenwein, Spirituosen oder Wein
und nichtalkoholischen Getränken

250 mg/l

— Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 % vol 250 mg/l

— Alkoholfreies Bier bzw. Bier mit einem Alkoholgehalt von höchstens 1,2 % vol 250 mg/l
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EG Nr. Name Lebensmittel Verwendungs-
höchstmengen

— ‚Bière de table/Tafelbier/Table beer‘ (mit einem Stammwürzgehalt von weniger als 6 %),
ausgenommen "Obergäriges Einfachbier"

250 mg/l

— Bier mit einem Mindestsäuregehalt von 30 Milliäquivalenten, ausgedrückt in NaOH 250 mg/l

— Dunkles Bier der Art ‚oud bruin‘ 250 mg/l

— Brennwertvermindertes Bier 10 mg/l

— Brennwertvermindertes oder ohne Zuckerzusatz hergestelltes Speiseeis 320 mg/kg

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Obstkonserven 400 mg/kg

— Brennwertverminderte Konfitüren, Gelees und Marmeladen 400 mg/kg

— Brennwertverminderte Obst- und Gemüsezubereitungen 400 mg/kg

— Süßsaure Obst- und Gemüsekonserven 180 mg/kg

— Feinkostsalat 140 mg/kg

— Süßsaure Konserven oder Halbkonserven von Fischen und Marinaden von Fischen,
Krustentieren und Weichtieren

120 mg/kg

— Brennwertverminderte Suppen 45 mg/l

— Saucen 450 mg/kg

— Senf 140 mg/kg

— Feine Backwaren für besondere Ernährungszwecke 700 mg/kg

— Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung im Sinne der
Richtlinie 1996/8/EG

320 mg/kg

— Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke im Sinne der Richtlinie
1999/21/EG

400 mg/kg

— Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG in flüssiger Form 240 mg/l

— Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG in fester Form 800 mg/kg

— Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG auf Vitamin- und/oder
Mineralstoffbasis in Form von Sirup oder Kautabletten

2 400 mg/kg

E 962 Aspartam-Acesul-
famsalz (*)

Nicht alkoholische Getränke

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte aromatisierte Getränke auf
Wasserbasis

350 mg/l (a)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Getränke auf der Basis von
Milch und Milchprodukten oder auf Fruchtsaftbasis

350 mg/l (a)

Dessertspeisen und ähnliche Erzeugnisse

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte aromatisierte Dessertspeisen
auf Wasserbasis

350 mg/kg (a)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Zubereitungen auf der Basis
von Milch und Milchprodukten

350 mg/kg(a)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Obst und Gemüse

350 mg/kg (a)
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EG Nr. Name Lebensmittel Verwendungs-
höchstmengen

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Eiern

350 mg/kg (a)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Getreide

350 mg/kg (a)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Dessertspeisen auf der Basis
von Fetten

350 mg/kg (a)

— ‚Snacks‘: gesalzene und trockene Knabbererzeugnisse auf der Basis von Stärke oder
Nüssen und Haselnüssen, vorverpackt und bestimmte Aromen enthaltend

500 mg/kg (b)

Süßwaren

— Zuckerwaren ohne Zuckerzusatz 500 mg/kg (a)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Süßwaren auf Kakao- oder
Trockenfruchtbasis

500 mg/kg (a)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Süßwaren auf Stärkebasis 1 000 mg/kg (a)

— Essoblaten 1 000 mg/kg (b)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Brotaufstriche auf Kakao-,
Milch-, Trockenfrucht- oder Fettbasis

1 000 mg/kg (b)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Frühstücksgetreideerzeug-
nisse mit einem Faseranteil von mehr als 15 % und einem Kleieanteil von mindestens
20 %

1 000 mg/kg (b)

— Ohne Zuckerzusatz hergestellte sehr kleine Süßwaren zur Erfrischung des Atems 2 500 mg/kg (a)

— Kaugummi ohne Zuckerzusatz 2 000 mg/kg (a)

— Apfel- und Birnenwein 350 mg/l (a)

— Getränke aus einer Mischung von Bier, Apfelwein, Birnenwein, Spirituosen oder Wein
und nichtalkoholischen Getränken

350 mg/l (a)

— Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 % vol 350 mg/l (a)

— Alkoholfreies Bier bzw. Bier mit einem Alkoholgehalt von höchstens 1,2 % vol 350 mg/l (a)

— ‚Bière de table/Tafelbier/Table beer‘ (mit einem Stammwürzgehalt von weniger als 6 %),
ausgenommen ‚Obergäriges Einfachbier‘

350 mg/l (a)

— Bier mit einem Mindestsäuregehalt von 30 Milliäquivalenten, ausgedrückt in NaOH 350 mg/l (a)

— Dunkles Bier der Art ‚oud bruin‘ 350 mg/l (a)

— Brennwertvermindertes Bier 25 mg/l (b)

— Brennwertvermindertes oder ohne Zuckerzusatz hergestelltes Speiseeis 800 mg/kg (b)

— Brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Obstkonserven 350 mg/kg (a)

— Brennwertverminderte Konfitüren, Gelees und Marmeladen 1 000 mg/kg (b)

— Brennwertverminderte Obst- und Gemüsezubereitungen 350 mg/kg (a)

— Süßsaure Obst- und Gemüsekonserven 200 mg/kg (a)

— Feinkostsalat 350 mg/kg (b)
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EG Nr. Name Lebensmittel Verwendungs-
höchstmengen

— Süßsaure Konserven oder Halbkonserven von Fischen und Marinaden von Fischen,
Krustentieren und Weichtieren

200 mg/kg (a)

— Brennwertverminderte Suppen 110 mg/l (b)

— Saucen 350 mg/kg (b)

— Senf 350 mg/kg (b)

— Feine Backwaren für besondere Ernährungszwecke 1 000 mg/kg (a)

— Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung im Sinne der
Richtlinie 1996/8/EG

450 mg/kg (a)

— Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke im Sinne der Richtlinie
1999/21/EG

450 mg/kg (a)

— Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG in flüssiger Form 350 mg/l (a)

— Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG in fester Form 350 mg/kg (a)

— Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG auf Vitamin- und/oder
Mineralstoffbasis in Form von Sirup oder Kautabletten

2 000 mg/kg (a)

(*) Die Verwendungshöchstmengen für Aspartam-Acesulfamsalz werden von den Verwendungshöchstmengen für die beiden Bestandteile Aspartam (E 951) und Acesulfam
K (E 950) abgeleitet. Die Verwendungshöchstmengen sowohl für Aspartam (E 951) als auch für Acesulfam K (E 950) dürfen durch die Verwendung von Aspartam-
Acesulfamsalz allein oder in Verbindung mit E 950 oder E 951 nicht überschritten werden. Die in dieser Tabelle angegebenen Grenzwerte beziehen sich entweder auf
Acesulfam-K-Äquivalente (durch a) gekennzeichnet) oder auf Aspartam-Äquivalente (durch b) gekennzeichnet).“
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 23. Januar 2004

zur Änderung der Entscheidung 2002/907/EG zur befristeten Anerkennung des Systems von
Überwachungsnetzen für Rinderhaltungsbetriebe in Frankreich gemäß der Richtlinie 64/432/EWG

des Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 104)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/88/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni
1964 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner-
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und
Schweinen (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) der
Richtlinie 64/432/EWG müssen Zucht- und Nutzrinder,
soweit sie für den Handel bestimmt sind, einzeln auf
Tuberkulose, Brucellose bzw. enzootische Rinderleukose
getestet werden, es sei denn, sie stammen bzw. kommen
aus einem Mitgliedstaat oder Teil eines Mitgliedstaats,
der amtlich als frei von der betreffenden Seuche aner-
kannt ist, oder aus einem Mitgliedstaat, der an ein aner-
kanntes Überwachungsnetz angeschlossen ist.

(2) Frankreich ist mit der Entscheidung 2003/467/EG der
Kommission (2) als amtlich frei von Rindertuberkulose
und enzootischer Rinderleukose anerkannt worden, und
97,33 % seiner Rinderbestände waren am 31. Dezember
2002 amtlich anerkannt frei von Rinderbrucellose.

(3) Gemäß der Entscheidung 2002/907/EG der Kommission
vom 15. November 2002 zur befristeten Anerkennung
des Systems von Überwachungsnetzen für Rinderhal-
tungsbetriebe in Frankreich gemäß der Richtlinie 64/
432/EWG des Rates (3) müssen die im November 2002
vorläufig gewährte Anerkennung des Systems von
Überwachungsnetzen und die im Mai 2001 gewährte
Anerkennung der Datenbank auf der Grundlage von
Kontrollergebnissen bis spätestens 31. Dezember 2003
überprüft werden.

(4) Auf Antrag der zuständigen französischen Behörden
wurde das System von Überwachungsnetzen für Rinder-
haltungsbetriebe in Frankreich von tierärztlichen
Überwachungsbeamten der Gemeinschaft überprüft.

(5) Obgleich wesentliche Verbesserungen festgestellt
wurden, war das System zum Zeitpunkt der Überprü-
fung, insbesondere im Hinblick auf Händler, Märkte und
Schlachthöfe, jedoch noch nicht voll betriebsfähig.
Darüber hinaus haben die zuständigen französischen
Behörden die Finanzierung der Maßnahmen, die erfor-
derlich sind, um auch Händler an das Überwachungsnetz
anzuschließen, nur bis April 2004 garantiert.

(6) Ziel dieser Entscheidung ist es, die befristete Anerken-
nung des Systems von Überwachungsnetzen für Rinder-
haltungsbetriebe in Frankreich zu verlängern und die
Anerkennung mit fortschreitender Betriebsfähigkeit des
Systems zu überprüfen.

(7) Die Entscheidung 2002/907/EG ist entsprechend zu
ändern.
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(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 1 der Entscheidung 2002/907/EG erhält folgende
Fassung:

„Artikel 1

Das System von Überwachungssystemen für Rinderhal-
tungsbetriebe, das von Frankreich gemäß Artikel 14 der
Richtlinie 64/432/EWG eingeführt wurde, wird vom 5.
November 2002 bis höchstens 30. April 2004 als vorläufig
betriebsfähig anerkannt.“

Artikel 2

Die vorläufige Anerkennung gemäß Artikel 1 der Entscheidung
2002/907/EG wird vor dem 30. April 2004 überprüft.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 23. Januar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission

29.1.2004 L 24/73Amtsblatt der Europäischen UnionDE


	Inhalt
	Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20.Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen("EG-Fusionskontrollverordnung") (1)
	Verordnung (EG) Nr. 140/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für dieBestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltendenEinfuhrpreise
	Verordnung (EG) Nr. 141/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)Nr. 1257/1999 des Rates hinsichtlich der für die TschechischeRepublik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen,Slowenien und die Slowakei geltenden befristeten Maßnahmen zurEntwicklung des ländlichen Raums
	Verordnung (EG) Nr. 142/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für denWiederverkauf von Gerste aus Beständen der belgischenInterventionsstelle auf dem Binnenmarkt
	Verordnung (EG) Nr. 143/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für denWiederverkauf von Weichweizen aus Beständen der schwedischenInterventionsstelle auf dem Binnenmarkt
	Verordnung (EG) Nr. 144/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für denWiederverkauf von Weichweizen aus Beständen der französischenInterventionsstelle auf dem Binnenmarkt
	Verordnung (EG) Nr. 145/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für denWiederverkauf von Weichweizen aus Beständen der deutschenInterventionsstelle auf dem Binnenmarkt
	Verordnung (EG) Nr. 146/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für denWiederverkauf von Weichweizen aus Beständen der dänischenInterventionsstelle auf dem Binnenmarkt
	Verordnung (EG) Nr. 147/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Eröffnung einer ständigen Ausschreibung für denWiederverkauf von Weichweizen aus Beständen der belgischenInterventionsstelle auf dem Binnenmarkt
	Verordnung (EG) Nr. 148/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 über den Umfang, in dem im Rahmen der in derVerordnung (EG) Nr. 1279/98 für die Republik Bulgarien, dieTschechische Republik, die Slowakische Republik, Rumänien, dieRepublik Polen und die Republik Ungarn vorgesehenen Zollkontingentefür Rindfleisch den im Januar 2004 gestellten Einfuhrlizenzanträgenstattgegeben werden kann
	Verordnung (EG) Nr. 149/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 mit Sondermaßnahmen zur Anwendung der Verordnung(EG) Nr. 2246/2003 im Sektor Schweinefleisch
	Verordnung (EG) Nr. 150/2004 der Kommission vom27. Januar 2004 zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheitfür die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicherWaren
	Verordnung (EG) Nr. 151/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Änderung der Erstattungssätze bei der Ausfuhrvon bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang Ides Vertrags fallenden Waren
	Verordnung (EG) Nr. 152/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Erteilung der in den zehn ersten Arbeitstagendes Monats Januar 2004 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/98 zurEinfuhr von Reis beantragten Lizenzen
	Verordnung (EG) Nr. 153/2004 der Kommission vom28. Januar 2004 zur Änderung der im Sektor Reis geltendenEinfuhrzölle
	Richtlinie 2003/114/EG des EuropäischenParlaments und des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Änderung derRichtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe alsFarbstoffe und Süßungsmittel
	Richtlinie 2003/115/EG des EuropäischenParlaments und des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Änderung derRichtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in Lebensmittelnverwendet werden dürfen
	Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2004zur Änderung der Entscheidung 2002/907/EG zur befristetenAnerkennung des Systems von Überwachungsnetzen fürRinderhaltungsbetriebe in Frankreich gemäß der Richtlinie64/432/EWG des Rates (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004)104) (1)

